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 Gesetzentwurf

 der Bundesregierung

 Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Zulassungsverfahrens
 für Bewachungsunternehmen auf Seeschiffen

 A.  Problem und Ziel

 Deutschland  ist  weltweit  die  zweitgrößte  Handelsnation  und  besitzt  die  dritt-
 größte  Handelsflotte.  Rund  90  Prozent  des  Welthandels  werden  auf  dem  Seeweg
 abgewickelt.  Die  in  den  vergangenen  Jahren  weltweit  stark  gestiegene  Piraterie
 stellt  eine  massive  Bedrohung  für  Leib  und  Leben  der  Seeleute  dar  und  verur-
 sacht  erhebliche  wirtschaftliche  Schäden.  Die  Bekämpfung  der  Piraterie  ist  da-
 her  eine  wichtige  Aufgabe  und  muss  durch  ein  Bündel  von  Maßnahmen  erfol-
 gen.  Zu  diesen  Maßnahmen  gehören  die  Best  Management  Practices,  die  strikt
 eingehalten  werden  sollten.  Eine  Ergänzung  dieser  Maßnahmen  kann  die  Beauf-
 tragung  von  Bewachungsunternehmen  sein.  Bislang  wurde  noch  kein  Schiff,  das
 bewaffnete  Sicherheitskräfte  an  Bord  hatte,  entführt.  Dementsprechend  setzen
 immer  mehr  Reeder  in  den  Hochrisikogebieten  Schutzteams  von  Bewachungs-
 unternehmen, die ihren Sitz meist im Ausland haben, ein.

 B.  Lösung

 Der  Einsatz  von  Bewachungsunternehmen  als  Schutzmaßnahme  gegen  Piraterie
 stellt  gegenüber  dem  herkömmlichen  Bewachungsgewerbe  eine  Sondersituation
 dar,  die  einer  besonderen  Regelung  bedarf.  Die  Leistungen  werden  auf  der
 Hohen  See  erbracht,  wo  im  Notfall  –  anders  als  in  Deutschland  selbst  –  nicht  mit
 der  schnellen  Unterstützung  durch  hoheitliche  Kräfte  gerechnet  werden  kann.
 Ferner  muss  das  Sicherheitspersonal  über  ausreichende  maritime  Kenntnisse
 verfügen.  Die  Bundesregierung  möchte  mit  der  Einführung  eines  speziellen
 Zulassungsverfahrens  für  Bewachungsunternehmen,  die  auf  Seeschiffen  Bewa-
 chungsleistungen  erbringen  wollen,  diesen  besonderen  Erfordernissen  Rech-
 nung  tragen.  Die  Internationale  Seeschifffahrtsorganisation  (IMO  –  International
 Maritime  Organization)  hat  die  Interimsleitlinien  „Revised  Interim  Guidance  to
 shipowners,  ship  operators  and  shipmasters  on  the  use  of  privately  contracted
 armed  security  personnel  on  board  ships  in  the  High  Risk  Area“  (MSC.1/
 Circ.  1405/Rev.2)  sowie  die  Interimsleitlinien  „Interim  Guidance  to  private
 maritime  security  companies  providing  privately  contracted  armed  security
 personnel  on  board  ships  in  the  High  Risk  Area“  (MSC.1/Circ.1443)  erstellt.
 Das  geplante  unternehmensbezogene  Zulassungsverfahren  orientiert  sich  an
 diesen  Leitlinien.  Für  die  Zulassung  wird  das  Bundesamt  für  Wirtschaft  und
 Ausfuhrkontrolle  (BAFA)  zuständig  sein.  Es  wird  hierbei  durch  die  Bundes-
 polizei unterstützt werden.
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C.  Alternativen

 Beibehaltung  des  gegenwärtigen  Rechtszustandes,  nach  dem  für  die  Durchfüh-
 rung  von  Bewachungsaufgaben  auf  Seeschiffen  eine  Erlaubnis  gemäß  §  34a  der
 Gewerbeordnung (GewO) erforderlich ist.

 D.  Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Für  den  Bund  und  die  Länder  fallen  keine  Haushaltsausgaben  ohne  Erfüllungs-
 aufwand an.

 E.  Erfüllungsaufwand

 E.1  Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

 Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

 E.2  Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

 Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

 Es  wird  eine  neue  Informationspflicht  eingeführt.  So  muss  nach  §  31  Absatz  1
 Satz 1 eine Zulassung beim BAFA beantragt werden.

 §  31  Absatz  2  enthält  eine  Ermächtigung  für  den  Erlass  einer  Rechtsverordnung,
 in  der  unter  anderem  Aufzeichnungs-,  Melde-  und  Anzeigepflichten  der  Unter-
 nehmen geregelt werden können.

 Für  die  Antragstellung  müssen  Bewachungsunternehmen  eine  Reihe  von  Unter-
 lagen  bzw.  Informationen  zur  betrieblichen  Organisation  zusammenstellen  und
 an  das  BAFA  übermitteln.  Rund  drei  Viertel  der  Unterlagen  sollten  im  Bewa-
 chungsunternehmen  in  der  Regel  bereits  vorhanden  sein,  denn  diese  müssen
 unter  anderem  bereits  Versicherern  vorgelegt  werden.  Bei  einem  Erstantrag  wird
 einem  Unternehmen  hierfür  ein  zeitlicher  Aufwand  von  rund  20  Stunden  entste-
 hen.  Da  für  diese  Tätigkeit  ein  Mitarbeiter  mit  hoher  Qualifikation  eingesetzt
 werden  muss,  belaufen  sich  die  Kosten  bei  einem  Stundensatz  von  45,90  Euro
 auf  bis  zu  918  Euro.  Sofern  die  einzureichenden  Unterlagen  nur  auf  Englisch
 vorliegen,  wird  davon  bis  zur  Hälfte  übersetzt  werden  müssen.  Hierfür  wäre  mit
 einem  maximalen  Aufwand  in  Höhe  von  1  365  Euro  zu  rechnen.  Da  die  Zulas-
 sung  auf  zwei  Jahre  begrenzt  ist,  müssen  die  Unterlagen  regelmäßig  aktualisiert
 werden.  Hierfür  fallen  sechs  Arbeitsstunden  bzw.  Kosten  in  Höhe  von  rund
 275  Euro pro Jahr an.

 In  der  geplanten  Rechtsverordnung  werden  an  Bewachungsunternehmen  ver-
 schiedene  Verpflichtungen  gestellt  werden.  In  einem  Prozesshandbuch  sollen
 Bewachungsunternehmen  insbesondere  Verfahrensabläufe  zur  Planung  und
 Durchführung  von  Einsätzen  auf  See  festhalten.  Sofern  ein  Bewachungsunter-
 nehmen  vor  Antragstellung  noch  kein  Prozessbuch  besitzt,  muss  ein  erheblicher
 Zeitaufwand  für  dessen  Erstellung  einkalkuliert  werden.  Dieser  kann  bis  zu  220
 Personentage  betragen,  was  einem  finanziellen  Aufwand  in  Höhe  von  ca.  80  000
 Euro  entspricht.  Sofern  das  Prozesshandbuch  übersetzt  werden  muss,  würden
 hierfür zusätzlich rund 9 000 Euro anfallen.

 Für  Buchführungs-,  Aufzeichnungs-  und  Anzeigepflichten  sowie  die  Pflicht  zur
 Erstellung  von  Einsatzprotokollen  und  –berichten  wird  aufgrund  der  vorgesehe-
 nen  Standardisierung  insgesamt  nur  ein  sehr  geringer  Aufwand  bei  den  Unter-
 nehmen  anfallen.  Je  konkreten  Einsatz  wird  hier  mit  maximal  einer  Arbeitsstun-
 de gerechnet.

 Viele  Bewachungsunternehmen  sollten  mit  den  meisten  Anforderungen  des  Zu-
 lassungsverfahrens  vertraut  sein,  denn  bereits  heute  orientieren  sich  Reeder  bei
 der  Auswahl  von  Bewachungsunternehmen  an  den  IMO-Empfehlungen  oder
 verwenden  den  vom  BIMCO  (The  Baltic  and  International  Maritime  Council)
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entwickelten  Mustervertrag.  Für  diese  Unternehmen  sollte  daher  der  Aufwand
 für  die  Erlangung  der  Zulassung  verhältnismäßig  gering  sein.  Für  neu  in  den
 Markt eintretende Unternehmen können dagegen erhebliche Kosten anfallen.

 Sonstiger Erfüllungsaufwand

 Für  die  Wirtschaft  entstehen  zusätzliche  Kosten  für  die  Erstzulassung  in  Höhe
 von  ca.  8  000  bis  16  000  Euro  für  Antragsgebühren.  Der  Schätzung  liegt  ein  vo-
 raussichtlich  jährlicher  Aufwand  der  Verwaltung  in  Höhe  von  842  000  Euro
 (vgl.  unten  Abschnitt  E.3)  bei  erwarteten  50  bis  75  Anträgen  jährlich  zu  Grunde.
 Die  Anträge  sind  alle  zwei  Jahre  neu  zu  stellen,  da  die  Zulassung  auf  zwei  Jahre
 befristet  werden  soll  (Einzelheiten  werden  in  der  Rechtsverordnung  geregelt).
 Eine  genaue  Berechnung  des  erforderlichen  Aufwands  je  Zulassung  und  der
 daraus resultierenden Gebühr kann erst im weiteren Verfahren erfolgen.

 Darüber  hinaus  entstehen  möglicherweise  zusätzliche  Kosten  für  die  bereits
 nach  geltendem  Recht  gemäß  §  6  der  Bewachungsverordnung  erforderliche  Be-
 triebshaftpflichtversicherung.

 Zudem  werden  auf  Unternehmen  Anforderungen  zukommen,  das  eingesetzte
 Bewachungspersonal  zu  schulen.  Hierfür  werden  geschätzt  jährliche  Aufwen-
 dungen  pro  Mitarbeiter  in  Höhe  von  mindestens  rund  500  Euro  anfallen.  Die
 Kosten  für  ein  Unternehmen  hängen  von  der  jeweiligen  Unternehmensgröße  ab.
 Unter  der  Annahme,  dass  durchschnittlich  20  Sicherheitskräfte  an  Bord  von
 Schiffen eingesetzt werden, beläuft sich der Aufwand auf 10 000 Euro jährlich.

 Summe Erfüllungsaufwand je Unternehmen und für die deutsche Wirtschaft

 Sofern  ein  Antrag  stellendes  Unternehmen  noch  nicht  über  ein  unternehmensin-
 ternes  Prozesshandbuch  verfügt,  können  für  die  erstmalige  Antragstellung  Kos-
 ten  in  Höhe  von  bis  zu  103  500  Euro  entstehen.  Für  Unternehmen,  die  bereits  im
 Markt  etabliert  sind,  sollten  die  Gesamtkosten  deutlich  geringer  sein.  Darüber
 hinaus  entstehen  laufende  jährliche  Kosten  für  die  Ausbildung  des  eingesetzten
 Bewachungspersonals  in  Höhe  von  10  000  Euro  und  275  Euro  für  Aktualisie-
 rungen  von  Unterlagen.  Hinzu  kommen  für  jeden  konkreten  Einsatz  45  Euro
 Aufwand  für  Buchführungs-,  Aufzeichnungs-  und  Anzeigepflichten  sowie  die
 Pflicht  zur  Erstellung  von  Einsatzprotokollen  und  -berichten.  Da  die  Zulassung
 auf  zwei  Jahre  befristet  sein  soll,  fallen  alle  zwei  Jahre  erneut  Antragsgebühren
 für die Zulassung an.

 Derzeit  sind  im  Markt  nur  wenige  deutsche  Unternehmen  tätig.  Einige  Unter-
 nehmen  haben  angekündigt,  dass  sie  in  den  Markt  eintreten  wollen.  Insgesamt
 werden  voraussichtlich  rund  zehn  deutsche  Unternehmen  Anträge  stellen.  Die
 einmaligen  Kosten  für  diese  Unternehmen  zur  Erfüllung  der  Zulassungsvoraus-
 setzungen  belaufen  sich  auf  maximal  rund  1,1  Mio.  Euro.  Die  laufenden  jähr-
 lichen  Kosten  für  diese  Unternehmen  betragen  rund  102  750  Euro  für  die  Aus-
 bildung  des  eingesetzten  Bewachungspersonals  und  die  Aktualisierung  von
 Unterlagen.

 E.3  Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Durch das vorliegende Gesetz entsteht Erfüllungsaufwand für den Bund.

 So  wird  für  Bewachungsunternehmen,  die  Bewachungsaufgaben  auf  Seeschif-
 fen  durchführen  wollen,  ein  neues  Zulassungsverfahren  eingeführt.  Die  Durch-
 führung  wird  dem  BAFA  als  neue  Aufgabe  übertragen.  Der  dort  entstehende  zu-
 sätzliche  Aufwand  wird  zu  einem  Mehrbedarf  an  Personal-  und  Sachmitteln  von
 etwa  466  000  Euro  führen.  So  werden  derzeit  sechs  Planstellen/Stellen  beim
 BAFA erforderlich (1  ×  A 15, 1  ×  A 13g, 2  ×  A 11, 1  ×  A 8, 1  ×  A 7).

 Die  neu  entstehenden  Aufgaben  beim  BAFA  beinhalten  u.  a.  die  umfassende
 Prüfung  der  erforderlichen  betrieblichen  Organisation  des  Bewachungsunter-
 nehmens  und  der  Verfahrensabläufe  innerhalb  des  Unternehmens.  Diese  Prü-
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fung  erfolgt  anhand  der  eingereichten  Unterlagen.  Gegebenenfalls  muss  die
 Richtigkeit  bzw.  Aussagekraft  der  eingereichten  Unterlagen  mit  den  Behörden
 des  Herkunftslandes  des  Unternehmens  geklärt  werden.  Es  wird  davon  ausge-
 gangen,  dass  das  Zulassungsverfahren  teilweise  in  englischer  Sprache  durchge-
 führt  werden  wird,  insbesondere  werden  die  eingereichten  und  zu  prüfenden  Un-
 terlagen  teilweise  in  englischer  Sprache  abgefasst  sein,  da  die  meisten  der
 Bewachungsunternehmen ihren Sitz im Ausland haben.

 Das  Zulassungsverfahren  ist  darüber  hinaus  regelmäßig  an  die  sich  fortent-
 wickelnden  internationalen  Leitlinien  und  Vorschriften  anzupassen.  Dazu  wird
 ein  intensiver  Informationsaustausch  auf  nationaler  und  internationaler  Ebene,
 einschließlich der Teilnahme an internationalen Konferenzen, notwendig sein.

 Die  Zulassung  wird  gemäß  §  31  Absatz  1  im  Benehmen  mit  der  Bundespolizei
 erteilt.  Der  dort  entstehende  zusätzliche  Aufwand  wird  zu  einem  Mehrbedarf  an
 Personalmitteln  von  etwa  224  654  Euro  führen.  So  werden  nach  derzeitigem
 Stand  vier  Planstellen/Stellen  bei  der  Bundespolizei  erforderlich  (2  ×  A  11,
 2  ×  A 9).

 Auf  Ebene  der  Bundesregierung  (Bundesministerium  für  Wirtschaft  und  Tech-
 nologie,  Bundesministerium  des  Innern)  wird  sich  ein  höherer  Verwaltungsauf-
 wand  durch  die  Ausübung  der  Rechts-  und  Fachaufsicht  ergeben.  Im  Bundesmi-
 nisterium  für  Wirtschaft  und  Technologie  wird  eine  zusätzliche  Planstelle/Stelle
 (1  ×  A  14),  die  zu  einem  Mehrbedarf  von  etwa  77  000  Euro  führt,  erforderlich.
 Diese  Aufsichtspflicht  bezieht  sich  auf  die  Zulassung  gefahrengeneigter  Tätig-
 keiten  und  muss  daher  kontinuierlich  und  mit  einem  hohen  Maß  an  Verantwor-
 tungsbewusstsein  wahrgenommen  werden.  Hier  sind  besondere  juristische  und
 betriebswirtschaftliche Kenntnisse notwendig.

 Im  Bundesministerium  des  Innern  wird  eine  zusätzliche  Planstelle/Stelle
 (1  ×  A  14),  die  zu  einem  Mehrbedarf  von  etwa  77  000  Euro  führt,  erforderlich.
 Die  Aufsichtspflicht  entsteht  durch  die  Mitwirkung  der  Bundespolizei  bei  der
 Zulassung  von  Bewachungsunternehmen,  die  gefahrgeneigte  Bewachungsauf-
 gaben  auf  Seeschiffen  durchführen  wollen,  und  muss  daher  durch  das  Bundes-
 ministerium  des  Innern  kontinuierlich  und  mit  einem  hohen  Maß  an  Verantwor-
 tungsbewusstsein wahrgenommen werden.

 Der  Mehrbedarf  beim  BAFA  soll  durch  sechs  zusätzliche  Planstellen  bzw.  Stel-
 len  gedeckt  werden,  deren  Besetzung  von  einer  entsprechenden  Refinanzierung
 durch  Gebühreneinnahmen  abhängig  ist.  Gegebenenfalls  weitere  Mehrbedarfe
 beim  Bundesministerium  für  Wirtschaft  und  Technologie  und  beim  BAFA  sol-
 len  finanziell  und  stellenmäßig  im  Einzelplan  09  ausgeglichen  werden.  Die
 Mehrbedarfe  beim  Bundesministerium  des  Innern  und  der  Bundespolizei  sollen,
 soweit  nicht  durch  Gebühreneinnahmen  refinanziert,  finanziell  und  stellen-
 mäßig im Einzelplan 06 ausgeglichen werden.

 Auf  Ebene  der  Länder  kommt  es  zu  einer  Verlagerung  von  Verwaltungsaufwand
 von  den  örtlich  zuständigen  Waffenbehörden  auf  die  nunmehr  zentrale  Waffen-
 behörde  (Hamburg).  Darüber  hinaus  wird  die  Waffenbehörde  auch  zuständig  für
 Bewachungsunternehmen  ohne  Inlandssitz,  die  Bewachungsaufgaben  auf  See-
 schiffen  durchführen  wollen.  Dem  Mehraufwand  in  Hamburg  steht  damit  antei-
 lig  Minderaufwand  in  den  anderen  Ländern  gegenüber.  Inwieweit  aus  der  Zen-
 tralisierung  der  Aufgabe  bei  der  Waffenbehörde  (Hamburg)  und  aufgrund
 geltenden  Landesrechts  Kosten  anfallen,  die  nach  dem  maßgeblichen  Landes-
 recht  nicht  durch  Gebühreneinnahmen  ausgeglichen  werden  können,  ist  nicht
 abschätzbar.

 F.  Weitere Kosten

 Keine.
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Zulassungsverfahrens
 für Bewachungsunternehmen auf Seeschiffen

 Vom …
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung der Gewerbeordnung

 Die  Gewerbeordnung  in  der  Fassung  der  Bekanntma-
 chung  vom  22.  Februar  1999  (BGBl.  I  S.  202),  die  zuletzt
 durch  Artikel  3  des  Gesetzes  vom  15.  Dezember  2011
 (BGBl.  I  S.  2714)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  werden  die  Angaben  zu  den
 §§  30c bis  33 wie folgt gefasst:

 „§  30c  (weggefallen)

 §  31  Bewachungsgewerbe  auf  Seeschiffen;  Verord-
 nungsermächtigung

 §  32  (weggefallen)

 §  33  (weggefallen)“.

 2.  In  §  13b  Absatz  3  wird  nach  der  Angabe  „§§  30,“  die  An-
 gabe „31,“ eingefügt.

 3.  In  §  29  Absatz  1  Nummer  1  wird  nach  der  Angabe
 „§§  30, “ die Angabe „31, “ eingefügt.

 4.  §  31 wird wie folgt gefasst:

 „§  31

 Bewachungsgewerbe auf Seeschiffen;
 Verordnungsermächtigung

 (1)  Wer  Bewachungsaufgaben  nach  §  34a  Absatz  1  auf
 Seeschiffen  seewärts  der  Begrenzung  der  deutschen  aus-
 schließlichen  Wirtschaftszone  durchführen  will,  bedarf
 hierfür  abweichend  von  §  34a  der  Zulassung  durch  das
 Bundesamt  für  Wirtschaft  und  Ausfuhrkontrolle  (Bun-
 desamt).  Die  Zulassung  wird  im  Benehmen  mit  der  Bun-
 despolizei  erteilt.  Sie  ist  zu  befristen  und  kann  mit  Aufla-
 gen  verbunden  werden,  soweit  dies  zum  Schutz  der
 Allgemeinheit  oder  der  Auftraggeber  erforderlich  ist;  un-
 ter  denselben  Voraussetzungen  ist  auch  die  nachträgliche
 Aufnahme,  Änderung  oder  Ergänzung  von  Auflagen  zu-
 lässig.  Die  Zulassung  ist  im  Benehmen  mit  der  Bundes-
 polizei zu versagen, wenn der Antragsteller

 1.  nicht  die  Anforderungen  an  die  betriebliche  Organisa-
 tion  und  Verfahrensabläufe,  insbesondere  die  Maß-
 nahmen  zur  Sicherstellung  der  fachlichen  und  per-
 sönlichen  Geeignetheit  und  Zuverlässigkeit  der
 eingesetzten Personen, erfüllt,

 2.  nicht  die  Anforderungen  an  die  Geschäftsleitung  so-
 wie  an  die  mit  der  Leitung  des  Betriebes  oder  einer
 Zweigniederlassung  beauftragten  Person  hinsichtlich

 der  fachlichen  und  persönlichen  Geeignetheit  und  Zu-
 verlässigkeit erfüllt oder

 3.  den  Nachweis  einer  Betriebshaftpflichtversicherung
 nicht erbringt.

 §  34a Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.

 (2)  Das  Bundesministerium  für  Wirtschaft  und  Tech-
 nologie  kann  im  Einvernehmen  mit  dem  Bundesministe-
 rium  des  Innern  und  dem  Bundesministerium  für  Ver-
 kehr,  Bau  und  Stadtentwicklung  durch  Rechtsverordnung
 ohne Zustimmung des Bundesrates

 1.  die  Anforderungen  und  das  Verfahren  für  die  Zulas-
 sung  nach  Absatz  1  sowie  die  Dauer  der  Zulassung
 festlegen,

 2.  die  Anforderungen  an  das  Bewachungsunternehmen
 festlegen  hinsichtlich  der  betrieblichen  Organisation
 und  der  Verfahrensabläufe,  der  technischen  Ausrüs-
 tung  und  der  Maßnahmen,  die  die  Einhaltung  der  waf-
 fenrechtlichen  Vorschriften  des  Flaggenstaates  sowie
 der Hafen- und Küstenstaaten gewährleisten,

 3.  zum  Schutz  der  Allgemeinheit  und  der  Auftraggeber
 Vorschriften  über  den  Umfang  der  Befugnisse  und
 Verpflichtungen  bei  der  Ausübung  der  Bewachungs-
 tätigkeit  nach  Absatz  1  Satz  1  erlassen,  insbesondere
 über

 a)  die  Pflichten  des  Bewachungsunternehmens  bei
 der  Auswahl  und  Einstellung,  der  Beschäftigung
 und  Einweisung  in  die  Tätigkeit  der  mit  der
 Durchführung  von  Bewachungsaufgaben  nach
 Absatz  1  Satz  1  eingesetzten  Personen;  über  die
 Anforderungen,  denen  diese  Personen  genügen
 müssen,  insbesondere  die  Anforderungen  an  die
 Ausbildung,  die  beruflichen  Kenntnisse  und  Fä-
 higkeiten,  Berufserfahrung  und  Eignung  sowie  an
 die  Zuverlässigkeit  dieser  Personen;  sowie  über
 die  Anforderungen,  die  die  Einhaltung  dieser  An-
 forderungen  durch  das  Bewachungsunternehmen
 sicherstellen,

 b)  die  Pflicht  des  Bewachungsunternehmens,  Bü-
 cher  zu  führen,  die  notwendigen  Daten  über  ein-
 zelne  Geschäftsvorgänge  sowie  die  Auftraggeber
 aufzuzeichnen,  die  Bücher  und  Aufzeichnungen
 aufzubewahren  und  auf  Anforderung  an  das  Bun-
 desamt zu übersenden,

 c)  die  Pflicht  des  Bewachungsunternehmens,  Proto-
 kolle  über  die  Einsätze  zu  führen  und  Einsatz-
 berichte  zu  erstellen  und  diese  dem  Bundesamt
 sowie  dem  Auftraggeber  zu  übersenden  sowie
 Meldungen  über  Vorkommnisse  an  die  Bundes-
 polizei und den Auftraggeber zu erstatten,
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d)  die  Pflicht  des  Bewachungsunternehmens,  dem
 Bundesamt  einen  Wechsel  der  mit  der  Leitung  des
 Betriebes  oder  einer  Zweigniederlassung  beauf-
 tragten  Personen  anzuzeigen  und  hierbei  Angaben
 über  diese  zu  machen  sowie  Änderungen  in  der
 betrieblichen  Organisation  und  den  Verfahrensab-
 läufen anzuzeigen, und

 e)  die  Unterrichtung  des  Bundesamtes  durch  Gerich-
 te  und  Staatsanwaltschaften  über  rechtliche  Maß-
 nahmen  gegen  Bewachungsunternehmen  und  ihre
 Beschäftigten,  die  mit  Bewachungsaufgaben  nach
 Absatz 1 Satz 1 betraut sind,

 4.  den  Umfang  und  die  inhaltlichen  Anforderungen  an
 die  nach  Absatz  1  Satz  4  Nummer  3  erforderliche
 Haftpflichtversicherung,  insbesondere  die  Höhe  der
 Mindestversicherungssummen,  die  Bestimmung  der
 zuständigen  Stelle  im  Sinne  des  §  117  Absatz  2  des
 Versicherungsvertragsgesetzes  vom  23.  November
 2007  (BGBl.  I  S.  2631),  das  zuletzt  durch  Artikel  2
 Absatz  79  des  Gesetzes  vom  22.  Dezember  2011
 (BGBl.  I  S.  3044)  geändert  worden  ist,  über  den
 Nachweis  des  Bestehens  einer  Haftpflichtversiche-
 rung,  die  Anzeigepflichten  des  Versicherungsunter-
 nehmens  gegenüber  dem  Bundesamt  und  den  Versi-
 cherungsnehmern  sowie  die  Anerkennung  von
 Haftpflichtversicherungen,  die  bei  Versicherern  abge-
 schlossen  wurden,  die  außerhalb  des  Geltungsbe-
 reichs  dieses  Gesetzes  zum  Geschäftsbetrieb  befugt
 sind, festlegen und

 5.  die  Anforderungen  und  Verfahren  zur  Anerkennung
 von Zulassungen aus anderen Staaten festlegen.

 (3)  Das  Bundesamt  und  die  Bundespolizei  dürfen  ein-
 ander  auch  ohne  Ersuchen  Informationen  einschließlich
 personenbezogener  Daten  übermitteln,  soweit  dies  zur
 Erfüllung  der  Aufgaben  nach  Absatz  1  erforderlich  ist.
 Das  Bundesamt  und  die  Bundespolizei  dürfen  die  über-
 mittelten  Informationen  nur  im  Rahmen  der  gesetzlichen
 Aufgabenerfüllung  nach  Absatz  1  verwenden.  Das  Bun-
 desamt  unterrichtet  das  Bundesamt  für  Seeschifffahrt  und
 Hydrographie  oder  die  auf  Grund  einer  Rechtsverord-
 nung  nach  §  3  Absatz  2  oder  §  9  Absatz  1  Nummer  7  des
 Seeaufgabengesetzes  bestimmte  Behörde  unverzüglich
 über  die  Zulassung  von  Bewachungsunternehmen,  über
 Änderungen,  ihre  Beendigung  sowie  über  sonstige  das
 Zulassungsverfahren  betreffende  Tatsachen,  soweit  dies
 für  die  Erfüllung  der  Aufgaben  nach  §  1  Nummer  13  des
 Seeaufgabengesetzes erforderlich ist.

 (4)  Das  Bundesamt  veröffentlicht  und  aktualisiert  auf
 seiner  Webseite  regelmäßig  eine  Liste  der  nach  Absatz  1
 zugelassenen  Bewachungsunternehmen  einschließlich
 ihrer  Anschrift,  Telefonnummer  und  E-Mail-Adresse
 oder  Faxnummer;  dazu  ist  zuvor  das  Einverständnis  der
 betroffenen Unternehmen einzuholen.“

 5.  In  §  47  wird  nach  der  Angabe  „§§“  die  Angabe  „31,  “  ein-
 gefügt.

 6.  §  144 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  1  Buchstabe  k  wird  das  Wort  „oder“
 durch ein Komma ersetzt.

 bb)  Nach  Nummer  1  werden  die  folgenden  Num-
 mern 2 und 3 eingefügt:

 „2.  ohne  Zulassung  nach  §  31  Absatz  1  Satz  1
 eine  Bewachungsaufgabe  auf  einem  Seeschiff
 durchführt,

 3.  einer  vollziehbaren  Auflage  nach  §  31  Ab-
 satz 1 Satz 3 zuwiderhandelt oder“.

 cc)  Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 4.

 b)  In  Absatz  2  Nummer  1  werden  die  Wörter  „einer  auf
 Grund  des“  durch  die  Wörter  „einer  Rechtsverord-
 nung  nach  §  31  Absatz  2  Nummer  1,  2,  3  Buchstabe  a
 bis  c  oder  Buchstabe  d,  Nummer  4  oder  Nummer  5,“
 und  die  Wörter  „erlassenen  Rechtsverordnung  zuwi-
 derhandelt,  soweit  sie“  durch  die  Wörter  „oder  einer
 vollziehbaren  Anordnung  auf  Grund  einer  solchen
 Rechtsverordnung  zuwiderhandelt,  soweit  die  Rechts-
 verordnung“ ersetzt.

 c)  In  Absatz  4  wird  die  Angabe  „Nr.  2“  durch  die  Wörter
 „Nummer  2  und  4“  und  werden  die  Wörter  „des  Ab-
 satzes  2  Nr.  1  bis  4“  durch  die  Wörter  „des  Absatzes  1
 Nummer  3  und  des  Absatzes  2  Nummer  1  bis  4“  er-
 setzt.

 Artikel 2

 Änderung des Waffengesetzes

 Das  Waffengesetz  vom  11.  Oktober  2002  (BGBl.  I
 S.  3970,  4592;  2003  I  S.  1957),  das  zuletzt  durch  Artikel  3
 Absatz  5  des  Gesetzes  vom  17.  Juli  2009  (BGBl.  I  S.  2062)
 geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  nach  der  Angabe  zu  §  28  fol-
 gende Angabe eingefügt:

 „28a

 Erwerb, Besitz und Führen von Waffen und Munition
 durch Bewachtungsunternehmen und ihr

 Bewachungspersonal zum Schutz von Seeschiffen,
 die die Bundesflagge führen; Beauftragung von

 Bewachungsunternehmern“.

 2.  Nach §  28 wird folgender §  28a eingefügt:

 „§  28a

 Erwerb, Besitz und Führen von Waffen und Munition
 durch Bewachungsunternehmer und ihr

 Bewachungspersonal zum Schutz
 von Seeschiffen, die die Bundesflagge führen;
 Beauftragung von Bewachungsunternehmern

 (1)  Für  den  Erwerb,  Besitz  und  das  Führen  von
 Waffen  und  Munition  durch  Bewachungsunternehmer
 und  ihr  Bewachungspersonal  zum  Schutz  von  See-
 schiffen,  die  die  Bundesflagge  führen,  ist  §  28  ent-
 sprechend  anzuwenden.  Abweichend  von  §  28  Absatz  1
 und  3  wird  ein  Bedürfnis  für  Bewachungsaufträge
 zum  Schutz  von  Seeschiffen,  die  die  Bundesflagge
 führen,  bei  Bewachungsunternehmern  anerkannt,  die
 eine  Zulassung  für  die  Wahrnehmung  derartiger  Auf-
 träge  nach  §  31  Absatz  1  der  Gewerbeordnung  besit-
 zen.  Die  Erlaubnis  ist  auf  die  Dauer  der  Zulassung  zu
 begrenzen.  Sie  kann  verlängert  werden.  Die  Erlaubnis
 ist  mit  der  Auflage  zu  erteilen,  dass  der  Bewachungs-
 unternehmer  nur  Personen  beschäftigen  darf,  welche
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die  Voraussetzungen  nach  §  4  Absatz  1  Nummer  1
 bis  3  erfüllen.  Die  Erlaubnis  schließt  die  Erlaubnis
 zum Verbringen an Bord nach §  29 Absatz 1 ein.

 (2)  Hat  der  Bewachungsunternehmer  seinen  Sitz  im
 Inland,  so  erfolgt  die  Erteilung  der  Erlaubnis  durch
 die  nach  §  48  Absatz  1  Satz  2  bestimmte  Behörde  im
 Einvernehmen  mit  der  für  die  gewerbliche  Hauptnie-
 derlassung zuständigen Behörde.

 (3)  Aufträge  zum  Schutz  von  Seeschiffen,  die  die
 Bundesflagge  führen,  mit  Waffen  dürfen  nur  an  Be-
 wachungsunternehmer  erteilt  werden,  die  eine  Zulas-
 sung  nach  §  31  Absatz  1  der  Gewerbeordnung  für  die
 Durchführung derartiger Aufträge besitzen.“

 3.  Dem §  48 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

 „Abweichend  von  Satz  1  ist  für  die  Erteilung  von  Erlaub-
 nissen  an  Personen,  die  zum  Schutze  von  Seeschiffen,  die
 die  Bundesflagge  führen,  eingesetzt  sind  (§  28a),  die  für
 das  Gebiet  der  Freien  und  Hansestadt  Hamburg  bestimm-
 te Waffenbehörde zuständig.“

 4.  §  52a wird wie folgt gefasst:

 „§  52a

 Strafvorschriften

 Mit  Freiheitsstrafe  bis  zu  drei  Jahren  oder  mit  Geld-
 strafe wird bestraft, wer eine in

 1.  §  53  Absatz  1  Nummer  14a  bezeichnete  Handlung
 vorsätzlich  begeht  und  dadurch  die  Gefahr  verursacht,
 dass  eine  nicht  berechtigte  Person  Umgang  mit  einer
 Schusswaffe oder Munition erlangt, oder

 2.  §  53  Absatz  1  Nummer  19  bezeichnete  Handlung  vor-
 sätzlich  begeht  und  dadurch  die  Gefahr  verursacht,
 dass  eine  Schusswaffe  oder  Munition  abhanden
 kommt oder darauf unbefugt zugegriffen wird.“

 5.  Nach  §  53  Absatz  1  Nummer  14  wird  folgende  Num-
 mer 14a eingefügt:

 „14a.  entgegen §  28a Absatz 3 einen Auftrag erteilt,“.

 Artikel 3

 Inkrafttreten

 (1)  In  Artikel  1  Nummer  4  tritt  §  31  Absatz  2  der  Gewer-
 beordnung am Tag nach der Verkündung in Kraft.

 (2) Artikel 2 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

 (3)  Im  Übrigen  tritt  dieses  Gesetz  am  1.  August  2013  in
 Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 I. Ziel des Gesetzentwurfs

 Deutschland  ist  weltweit  die  zweitgrößte  Handelsnation  und
 besitzt  die  drittgrößte  Handelsflotte.  Rund  90  Prozent  des
 Welthandels  werden  auf  dem  Seeweg  abgewickelt.  Die  in
 den  vergangenen  Jahren  weltweit  stark  gestiegene  Piraterie
 stellt  eine  massive  Bedrohung  für  Leib  und  Leben  der  See-
 leute  dar  und  verursacht  erhebliche  wirtschaftliche  Schäden.
 Die  Bekämpfung  der  Piraterie  ist  daher  eine  wichtige  Aufga-
 be  und  muss  durch  ein  Bündel  von  Maßnahmen  erfolgen.  Zu
 diesen  Maßnahmen  gehören  die  Best  Management  Practices,
 die  strikt  eingehalten  werden  sollten.  Eine  Ergänzung  dieser
 Maßnahmen  kann  die  Beauftragung  von  Bewachungsunter-
 nehmen  sein.  Bislang  wurde  noch  kein  Schiff,  das  bewaffne-
 te  Sicherheitskräfte  an  Bord  hatte,  entführt.  Dementspre-
 chend  setzen  immer  mehr  Reeder  in  den  Hochrisikogebieten
 Schutzteams  von  Bewachungsunternehmen,  die  ihren  Sitz
 meist im Ausland haben, ein.

 Der  Einsatz  von  Bewachungsunternehmen  als  Schutzmaß-
 nahme  gegen  Piraterie  stellt  gegenüber  dem  herkömmlichen
 Bewachungsgewerbe  eine  Sondersituation  dar,  die  einer  be-
 sonderen  Regelung  bedarf.  Die  Leistungen  werden  auf  der
 Hohen  See  erbracht,  wo  im  Notfall  anders  als  in  Deutschland
 selbst  nicht  mit  der  schnellen  Unterstützung  durch  hoheitli-
 che  Kräfte  gerechnet  werden  kann.  Ferner  muss  das  Sicher-
 heitspersonal  über  ausreichende  maritime  Kenntnisse  verfü-
 gen.  Die  Bundesregierung  möchte  mit  der  Einführung  eines
 speziellen  Zulassungsverfahrens  für  Bewachungsunterneh-
 men,  die  auf  Seeschiffen  Bewachungsleistungen  erbringen
 wollen,  diesen  besonderen  Erfordernissen  Rechnung  tragen.
 Es  soll  sichergestellt  werden,  dass  nur  zuverlässige  und  qua-
 lifizierte  Sicherheitskräfte  zum  Einsatz  kommen,  um  das  Ri-
 siko  von  Gewalteskalationen  zu  senken.  Die  Internationale
 Seeschifffahrtsorganisation  (IMO  –  International  Maritime
 Organization)  hat  die  Interimsleitlinien  „Revised  Interim
 Guidance  to  shipowners,  ship  operators  and  shipmasters  on
 the  use  of  privately  contracted  armed  security  personnel  on
 board  ships  in  the  High  Risk  Area“  (MSC.1/Circ.  1405/
 Rev.2)  sowie  die  Interimsleitlinien  „Interim  Guidance  to
 private  maritime  security  companies  providing  privately
 contracted  armed  security  personnel  on  board  ships  in  the
 High  Risk  Area  (MSC.  1/Circ.  1443).  Das  geplante  unter-
 nehmensbezogene  Zulassungsverfahren  orientiert  sich  an
 diesen  Leitlinien.  Für  die  Zulassung  wird  das  Bundesamt  für
 Wirtschaft  und  Ausfuhrkontrolle  (BAFA)  zuständig  sein.  Es
 wird hierbei durch die Bundespolizei unterstützt.

 Die  Einführung  des  geplanten  Zulassungserfordernisses  soll
 durch  eine  Änderung  der  See-Eigensicherungsverordnung
 ergänzt  werden.  Diese  wird  den  Reedern  nur  den  Einsatz  von
 durch  das  BAFA  zugelassenen  Bewachungsunternehmen
 auf  Schiffen  unter  deutscher  Flagge  erlauben.  Die  geplanten
 Maßnahmen  werden  dazu  beitragen,  die  Rechtssicherheit  für
 Reeder,  die  Bewachungsunternehmen  einsetzen  wollen,  zu
 erhöhen.

 II. Gesetzgebungszuständigkeit

 Die  Gesetzgebungszuständigkeit  des  Bundes  zur  Regelung
 des  Zulassungsverfahrens  für  Bewachungsunternehmen  auf

 Seeschiffen  folgt  aus  Artikel  74  Absatz  1  Nummer  11  des
 Grundgesetzes  (GG)  –  Recht  der  Wirtschaft.  Nach  Artikel  72
 Absatz  2  GG  hat  der  Bund  im  Bereich  des  hier  betroffenen
 Wirtschaftsrechts  die  Gesetzgebungskompetenz,  wenn  und
 soweit  die  Herstellung  gleichwertiger  Lebensverhältnisse  im
 Bundesgebiet  oder  die  Wahrung  der  Rechts-  und  Wirt-
 schaftseinheit  im  gesamtstaatlichen  Interesse  eine  bundes-
 gesetzliche  Regelung  erfordert.  Vorliegend  ist  die  bundes-
 einheitliche  Regelung  zur  Wahrung  der  Rechts-  und
 Wirtschaftseinheit  im  gesamtstaatlichen  Interesse  erforder-
 lich.  Das  Bewachungsgewerbe  ist  bereits  in  §  34a  der  Ge-
 werbeordnung  (GewO)  bundeseinheitlich  geregelt.  Für  den
 speziellen  Bereich  des  Bewachungsgewerbes  auf  Seeschif-
 fen  soll  ein  gesondertes,  bundeseinheitliches  Zulassungs-
 verfahren  eingeführt  werden,  das  durch  eine  Bundesbehörde
 –  das  BAFA  –  durchgeführt  werden  soll.  Unterschiedliche
 Vorgaben  für  die  Durchführung  des  Zulassungsverfahrens
 und  unterschiedliche  Anforderungen  an  Bewachungsunter-
 nehmen  auf  Seeschiffen  würden  zu  Wettbewerbsverzerrun-
 gen  im  Bundesgebiet  für  Bewachungsunternehmen  führen.
 Eine  bundesgesetzliche  Regelung  ist  auch  erforderlich,  da
 nur  so  das  Ziel,  gerade  auch  für  Bewachungsunternehmen
 mit  Sitz  im  Ausland  ein  einheitliches  Verfahren  bei  einer
 zentralen Anlaufstelle zu schaffen, erreicht werden kann.

 Die  Gesetzgebungskompetenz  für  das  Waffenrecht  steht  dem
 Bund gemäß Artikel 73 Absatz 1 Nummer 12 GG zu.

 III. Gesetzesfolgen

 1. Haushaltsaufgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Für  den  Bund  und  die  Länder  fallen  keine  Haushaltsausga-
 ben ohne Erfüllungsaufwand an.

 2. Erfüllungsaufwand

 2.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

 Für  die  Bürgerinnen  und  Bürger  entsteht  kein  zusätzlicher
 Erfüllungsaufwand.

 2.2 Erfüllungsaufwand der Wirtschaft

 Bürokratiekosten  aus  Informationspflichten  für  Unterneh-
 men

 Es  wird  eine  neue  Informationspflicht  eingeführt.  So  muss
 nach  §  31  Absatz  1  Satz  1  eine  Zulassung  beim  BAFA  be-
 antragt werden.

 §  31  Absatz  2  enthält  eine  Ermächtigung  für  den  Erlass  einer
 Rechtsverordnung,  in  der  unter  anderem  Aufzeichnungs-,
 Melde-  und  Anzeigepflichten  der  Unternehmen  geregelt
 werden können.

 Für  die  Antragstellung  müssen  Bewachungsunternehmen
 eine  Reihe  von  Unterlagen  bzw.  Informationen  zur  betrieb-
 lichen  Organisation  zusammenstellen  und  an  das  BAFA
 übermitteln.  Rund  drei  Viertel  der  Unterlagen  sollten  im  Be-
 wachungsunternehmen  in  der  Regel  bereits  vorhanden  sein,
 denn  diese  müssen  unter  anderen  bereits  Versicherern  vorge-
 legt  werden.  Bei  einem  Erstantrag  wird  einem  Unternehmen
 hierfür  ein  zeitlicher  Aufwand  von  rund  20  Stunden  entste-
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hen.  Da  für  diese  Tätigkeit  ein  Mitarbeiter  mit  hoher  Qua-
 lifikation  eingesetzt  werden  muss,  belaufen  sich  die  Kosten
 bei  einem  Stundensatz  von  45,90  Euro  auf  bis  zu  918  Euro.
 Sofern  die  einzureichenden  Unterlagen  nur  auf  Englisch  vor-
 liegen,  wird  davon  bis  zur  Hälfte  übersetzt  werden  müssen.
 Hierfür  wäre  mit  einem  maximalen  Aufwand  in  Höhe  von
 1  365  Euro  zu  rechnen.  Da  die  Zulassung  auf  zwei  Jahre  be-
 grenzt  ist,  müssen  die  Unterlagen  regelmäßig  aktualisiert
 werden.  Hierfür  fallen  sechs  Arbeitsstunden  bzw.  Kosten  in
 Höhe von rund 275 Euro pro Jahr an.

 In  der  geplanten  Rechtsverordnung  werden  an  Bewachungs-
 unternehmen  verschiedene  Verpflichtungen  gestellt  werden.
 In  einem  Prozesshandbuch  sollen  Bewachungsunternehmen
 insbesondere  Verfahrensabläufe  zur  Planung  und  Durchfüh-
 rung  von  Einsätzen  auf  See  festzuhalten.  Sofern  ein  Bewa-
 chungsunternehmen  vor  Antragstellung  noch  kein  Prozess-
 buch  besitzt,  muss  ein  erheblicher  Zeitaufwand  für  dessen
 Erstellung  einkalkuliert  werden.  Dieser  kann  bis  zu  220  Per-
 sonentage  betragen,  was  einem  finanziellen  Aufwand  in
 Höhe  von  ca.  80  000  Euro  entspricht.  Sofern  das  Prozess-
 handbuch  übersetzt  werden  muss,  würden  hierfür  zusätzlich
 rund 9 000 Euro anfallen.

 Für  Buchführungs-,  Aufzeichnungs-  und  Anzeigepflichten
 sowie  die  Pflicht  zur  Erstellung  von  Einsatzprotokollen  und
 -berichten  wird  aufgrund  der  vorgesehenen  Standardisierung
 insgesamt  nur  ein  sehr  geringer  Aufwand  bei  den  Unterneh-
 men  anfallen.  Je  konkreten  Einsatz  wird  hier  mit  maximal
 einer Arbeitsstunde gerechnet.

 Viele  Bewachungsunternehmen  sollten  mit  den  meisten  An-
 forderungen  des  Zulassungsverfahrens  vertraut  sein,  denn
 bereits  heute  orientieren  sich  Reeder  bei  der  Auswahl  von
 Bewachungsunternehmen  an  den  IMO-Empfehlungen  oder
 verwenden  den  vom  BIMCO  entwickelten  Mustervertrag.
 Für  diese  Unternehmen  sollte  daher  der  Aufwand  für  die  Er-
 langung  der  Zulassung  verhältnismäßig  gering  sein.  Für  neu
 in  den  Markt  eintretende  Unternehmen  können  dagegen  er-
 hebliche Kosten anfallen.

 Sonstiger Erfüllungsaufwand

 Für  die  Wirtschaft  entstehen  zusätzliche  Kosten  für  die  Erst-
 zulassung  in  Höhe  von  ca.  8  000  bis  16  000  Euro  für  An-
 tragsgebühren.  Der  Schätzung  liegt  ein  voraussichtlich  jähr-
 licher  Aufwand  der  Verwaltung  in  Höhe  von  842  000  Euro
 (vgl.  unten  2.2)  bei  erwarteten  50  bis  75  Anträgen  zu  Grun-
 de.  Die  Anträge  sind  alle  zwei  Jahre  neu  zu  stellen,  da  die
 Zulassung  auf  zwei  Jahre  befristet  werden  soll  (Einzelheiten
 werden  in  der  Rechtsverordnung  geregelt).  Eine  genaue  Be-
 rechnung  des  erforderlichen  Aufwands  je  Zulassung  und  der
 daraus  resultierenden  Gebühr  kann  erst  im  weiteren  Verfah-
 ren erfolgen.

 Darüber  hinaus  entstehen  möglicherweise  zusätzliche  Kos-
 ten  für  die  bereits  nach  geltendem  Recht  gemäß  §  6  der  Be-
 wachungsverordnung  (BewachV)  erforderliche  Betriebs-
 haftpflichtversicherung.

 Zudem  werden  auf  Unternehmen  Anforderungen  zukom-
 men,  das  eingesetzte  Bewachungspersonal  zu  schulen.  Hier-
 für  werden  geschätzt  jährliche  Aufwendungen  pro  Mitarbei-
 ter  in  Höhe  von  mindestens  rund  500  Euro  anfallen.  Die
 Kosten  für  die  Unternehmen  hängen  von  der  jeweiligen  Un-
 ternehmensgröße  ab.  Unter  der  Annahme,  dass  durchschnitt-

 lich  20  Sicherheitskräfte  an  Bord  von  Schiffen  eingesetzt
 werden, beläuft sich der Aufwand auf 10 000 Euro jährlich.

 Summe  Erfüllungsaufwand  je  Unternehmen  und  für  die
 deutsche Wirtschaft

 Sofern  ein  Antrag  stellendes  Unternehmen  noch  nicht  über
 ein  unternehmensinternes  Prozesshandbuch  verfügt,  können
 für  die  erstmalige  Antragstellung  Kosten  in  Höhe  von  bis  zu
 103  500  Euro  entstehen.  Für  Unternehmen,  die  bereits  im
 Markt  etabliert  sind,  sollten  die  Gesamtkosten  deutlich  ge-
 ringer  sein.  Darüber  hinaus  entstehen  laufende  jährliche
 Kosten  für  die  Ausbildung  des  eingesetzten  Bewachungs-
 personals  in  Höhe  von  10  000  Euro  und  275  Euro  für  Ak-
 tualisierungen  von  Unterlagen.  Hinzu  kommen  für  jeden
 konkreten  Einsatz  45  Euro  Aufwand  für  Buchführungs-,
 Aufzeichnungs-  und  Anzeigepflichten  sowie  die  Pflicht  zur
 Erstellung  von  Einsatzprotokollen  und  -berichten.  Da  die
 Zulassung  auf  zwei  Jahre  befristet  sein  soll,  fallen  alle  zwei
 Jahre erneut Antragsgebühren für die Zulassung an.

 Derzeit  sind  im  Markt  nur  wenige  deutsche  Unternehmen  tä-
 tig.  Einige  Unternehmen  haben  angekündigt,  dass  sie  in  den
 Markt  eintreten  wollen.  Insgesamt  werden  voraussichtlich
 rund  zehn  deutsche  Unternehmen  Anträge  stellen.  Die  ein-
 maligen  Kosten  für  diese  Unternehmen  zur  Erfüllung  der
 Zulassungsvoraussetzungen  belaufen  sich  auf  maximal  rund
 1,1  Mio.  Euro.  Die  laufenden  jährlichen  Kosten  für  diese
 Unternehmen  betragen  rund  102  750  Euro  für  die  Aus-
 bildung  des  eingesetzten  Bewachungspersonals  und  die  Ak-
 tualisierung von Unterlagen.

 2.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Durch  das  vorliegende  Gesetz  entsteht  Erfüllungsaufwand
 für den Bund.

 So  wird  für  Bewachungsunternehmen,  die  Bewachungsauf-
 gaben  auf  Seeschiffen  durchführen  wollen,  ein  neues  Zulas-
 sungsverfahren  eingeführt.  Die  Durchführung  wird  dem
 BAFA  als  neue  Aufgabe  übertragen.  Der  dort  entstehende
 zusätzliche  Aufwand  wird  zu  einem  Mehrbedarf  an  Perso-
 nal-  und  Sachmitteln  von  etwa  466  000  Euro  führen.  So  wer-
 den  derzeit  sechs  Planstellen/Stellen  beim  BAFA  erforder-
 lich (1  × A 15, 1  × A 13g, 2  × A 11, 1  × A 8, 1  × A 7).

 Die  neu  entstehenden  Aufgaben  beim  BAFA  enthalten  u.  a.
 die  umfassende  Prüfung  der  erforderlichen  betrieblichen  Or-
 ganisation  des  Bewachungsunternehmens  und  der  Verfah-
 rensabläufe  innerhalb  des  Unternehmens.  Die  Prüfung  er-
 folgt  anhand  der  eingereichten  Unterlagen.  Gegebenenfalls
 muss  die  Richtigkeit  bzw.  Aussagekraft  der  eingereichten
 Unterlagen  mit  den  Behörden  des  Herkunftslandes  des  Un-
 ternehmens  geklärt  werden.  Es  wird  davon  ausgegangen,
 dass  das  Zulassungsverfahren  teilweise  in  englischer  Spra-
 che  durchgeführt  werden  wird,  insbesondere  werden  die
 eingereichten  und  zu  prüfenden  Unterlagen  teilweise  in  eng-
 lischer  Sprache  abgefasst  sein,  da  die  meisten  der  Bewa-
 chungsunternehmen ihren Sitz im Ausland haben.

 Das  Zulassungsverfahren  ist  darüber  hinaus  regelmäßig  an
 die  sich  fortentwickelnden  internationalen  Leitlinien  und
 Vorschriften  anzupassen.  Dazu  wird  ein  intensiver  Informa-
 tionsaustausch  auf  nationaler  und  internationaler  Ebene,  ein-
 schließlich  der  Teilnahme  an  internationalen  Konferenzen,
 notwendig sein.
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Die  Zulassung  wird  gemäß  §  31  Absatz  1  im  Benehmen  mit
 der  Bundespolizei  erteilt.  Der  dort  entstehende  zusätzliche
 Aufwand  wird  zu  einem  Mehrbedarf  an  Personalmitteln  von
 etwa  224  654  Euro  führen.  So  werden  nach  derzeitigem
 Stand  vier  Planstellen/Stellen  bei  der  Bundespolizei  erfor-
 derlich (2  × A 11, 1  × A 9).

 Auf  Ebene  der  Bundesregierung  (Bundesministerium  für
 Wirtschaft  und  Technologie,  Bundesministerium  des  Innern)
 wird  sich  ein  höherer  Verwaltungsaufwand  durch  die  Aus-
 übung  der  ministeriellen  Rechts-  und  Fachaufsicht  ergeben.
 Im  Bundesministerium  für  Wirtschaft  und  Technologie  wird
 eine  zusätzliche  Planstelle/Stelle  (1  ×  A  14),  die  zu  einem
 Mehrbedarf  von  etwa  77  000  Euro  führt,  erforderlich.  Diese
 Aufsichtspflicht  bezieht  sich  auf  die  Zulassung  gefahrenge-
 neigter  Tätigkeiten  und  muss  daher  kontinuierlich  und  mit
 einem  hohen  Maß  an  Verantwortungsbewusstsein  wahrge-
 nommen  werden.  Hier  sind  besondere  juristische  und  be-
 triebswirtschaftliche Kenntnisse notwendig.

 Im  Bundesministerium  des  Innern  wird  eine  zusätzliche
 Planstelle/Stelle  (1  ×  A  14),  die  zu  einem  Mehrbedarf  von
 etwa  77  000  Euro  führt,  erforderlich.  Die  Aufsichtspflicht
 entsteht  durch  die  Mitwirkung  der  Bundespolizei  bei  der  Zu-
 lassung  von  Bewachungsunternehmen,  die  gefahrgeneigte
 Bewachungsaufgaben  auf  Seeschiffen  durchführen  wollen,
 und  muss  daher  durch  das  Bundesministerium  des  Innern
 kontinuierlich  und  mit  einem  hohen  Maß  an  Verantwor-
 tungsbewusstsein wahrgenommen werden.

 Der  Mehrbedarf  beim  BAFA  soll  durch  sechs  zusätzliche
 Planstellen  bzw.  Stellen  gedeckt  werden,  deren  Besetzung
 von  einer  entsprechenden  Refinanzierung  durch  Gebühren-
 einnahmen  abhängig  ist.  Ggf.  weitere  Mehrbedarfe  beim
 Bundesministerium  für  Wirtschaft  und  Technologie  und
 beim  BAFA  sollen  finanziell  und  stellenmäßig  im  Einzelplan
 09  ausgeglichen  werden.  Die  Mehrbedarfe  beim  Bundes-
 ministerium  des  Innern  und  der  Bundespolizei  sollen,  soweit
 nicht  durch  Gebühreneinnahmen  refinanziert,  finanziell  und
 stellenmäßig im Einzelplan 06 ausgeglichen werden.

 Auf  Ebene  der  Länder  kommt  es  zu  einer  Verlagerung  von
 Verwaltungsaufwand  von  den  örtlich  zuständigen  Waffenbe-
 hörden  auf  die  nunmehr  zentrale  Waffenbehörde  (Hamburg).
 Darüber  hinaus  wird  die  Waffenbehörde  auch  zuständig  für
 Bewachungsunternehmen  ohne  Inlandssitz,  die  Bewa-
 chungsaufgaben  auf  Seeschiffen  durchführen  wollen.  Dem
 Mehraufwand  in  Hamburg  steht  damit  anteilig  Minderauf-
 wand  in  den  anderen  Ländern  gegenüber.  Inwieweit  aus  der
 Zentralisierung  der  Aufgabe  bei  der  Waffenbehörde  (Ham-
 burg)  und  aufgrund  geltenden  Landesrechts  Kosten  anfallen,
 die  nach  dem  maßgeblichen  Landesrecht  nicht  durch  Gebüh-
 reneinnahmen  ausgeglichen  werden  können,  ist  nicht  ab-
 schätzbar.

 3. Weitere Kosten

 Keine.

 IV. Gleichstellungspolitische Auswirkungen

 Durch  das  Rechtsetzungsvorhaben  entstehen  keine  Auswir-
 kungen,  die  den  gleichstellungspolitischen  Zielen  der  Bun-
 desregierung  zuwiderlaufen.  Das  Rechtsetzungsvorhaben
 hat  gleichstellungspolitisch  weder  positive  noch  negative
 Auswirkungen.

 V. Nachhaltigkeit

 Das  Rechtsetzungsvorhaben  steht  im  Einklang  mit  den  Leit-
 gedanken  zu  einer  nachhaltigen  Entwicklung  im  Sinne  der
 nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel 1  (Änderung der Gewerbeordnung)

 Zu Nummer 1  (Änderung Inhaltsübersicht)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung  zur
 Neufassung des §  31.

 Zu Nummer 2  (Änderung §  13b)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Neufassung  des
 §  31.

 Zu Nummer 3  (Änderung §  29)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Neufassung  des
 §  31.

 Zu Nummer 4  (§  31 – neu)

 Zu §  31

 Zu Absatz 1

 Nach  Absatz  1  Satz  1  werden  Bewachungsunternehmen,  die
 Bewachungsaufgaben  auf  Seeschiffen  außerhalb  der  deut-
 schen  ausschließlichen  Wirtschaftszone  durchführen  wollen,
 von  der  Erlaubnispflicht  nach  §  34a  Absatz  1  bis  4  ausge-
 nommen  und  einer  besonderen  Zulassungspflicht  nach  §  31
 Absatz  1  unterworfen.  Die  Zulassungspflicht  nach  Absatz  1
 trifft  neben  den  im  Inland  niedergelassenen  Bewachungsun-
 ternehmen,  die  maritime  Sicherheitsdienstleistungen  durch-
 führen,  auch  im  Ausland  niedergelassene  Bewachungsunter-
 nehmen,  sofern  diese  auf  Seeschiffen  unter  deutscher  Flagge
 Bewachungsaufgaben  durchführen  wollen,  da  auf  Seeschif-
 fen  unter  deutscher  Flagge  deutsches  Recht  anzuwenden  ist.

 Die  Voraussetzungen  für  die  Erteilung  der  Zulassung  für  Be-
 wachungsunternehmen  auf  Seeschiffen  sind  –  anders  als  im
 Rahmen  des  §  34a  Absatz  1  und  2  GewO  für  das  allgemeine
 Bewachungsgewerbe  –  nicht  personenbezogen,  sondern  fol-
 gen  einem  unternehmensbezogenen  Ansatz.  Die  Voraus-
 setzungen  orientieren  sich  an  den  von  der  Internationalen
 Seeschifffahrtsorganisation  (International  Maritime  Organi-
 zation  –  IMO)  herausgegebenen  Interimsleitlinien  für  Ree-
 der,  Schiffsbetreiber  und  Schiffsführer  (MSC.1/Circ.1405/
 Rev.2),  die  im  Verkehrsblatt  bekanntgemacht  werden,  sowie
 den  Interimsleitlinien  für  private  Bewachungsunternehmen,
 die  private  bewaffnete  Sicherheitsdienste  auf  Seeschiffen  im
 Hochrisikogebiet anbieten (MSC. 1/Circ.1443).

 Nach  Absatz  1  Satz  3  ist  die  Zulassung  zu  befristen.  Das  Er-
 fordernis,  die  Zulassung  zu  befristen,  ergibt  sich  aus  der  be-
 sonderen  Sensibilität  der  Tätigkeit.  Aufgrund  der  Tatsache,
 dass  die  –  häufig  im  Ausland  niedergelassenen  Bewachungs-
 unternehmen  –  auf  Seeschiffen  seewärts  der  Begrenzung  der
 deutschen  ausschließlichen  Wirtschaftszone  zum  Einsatz
 kommen,  ist  eine  fortlaufende  Überwachung  und  Aufsicht
 der  Bewachungsunternehmen  auf  Seeschiffen  durch  das
 BAFA  nicht  möglich.  So  wird  z.  B.  das  gewerberechtliche
 Instrument  der  Nachschau  (§  29  GewO)  im  Fall  der  Bewa-
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chungsunternehmen  auf  Seeschiffen  häufig  nicht  angewen-
 det  werden  können.  Die  Zulassung  ist  daher  zu  befristen,  da-
 mit  im  Rahmen  der  erneuten  Prüfung  sichergestellt  werden
 kann,  dass  das  Bewachungsunternehmen  die  Zulassungsvo-
 raussetzungen weiterhin erfüllt.

 Nach  Absatz  1  Satz  4  ist  die  Zulassung  zu  versagen,  wenn
 der  Antragsteller  nicht  die  erforderlichen  Voraussetzungen
 für die Erteilung der Zulassung erfüllt.

 Der  Antragsteller  muss  nach  Absatz  1  Satz  4  Nummer  1  die
 Anforderungen  an  die  betriebliche  Organisation  und  Verfah-
 rensabläufe  seines  Bewachungsunternehmens  erfüllen,  die
 in  der  Rechtsverordnung  zu  konkretisieren  sind.  Ein  wesent-
 licher  Baustein  der  Anforderungen  sind  die  vom  Antragstel-
 ler  nachzuweisenden  Maßnahmen,  mit  denen  er  sicherstellt,
 dass  im  Rahmen  der  Bewachungsaufgaben  auf  Seeschiffen
 nur  Personen  eingesetzt  werden,  die  über  die  erforderlichen
 Fähigkeiten  und  Kenntnisse  verfügen,  die  persönlich  geeig-
 net  und  zuverlässig  sind.  Die  erforderlichen  Fähigkeiten  und
 Kenntnisse  werden  in  der  Rechtsverordnung  nach  Absatz  2
 festgelegt.  Dazu  gehören  z.  B.  nautische,  maritime  und  tech-
 nische  Kenntnisse,  das  Erkennen  und  Einschätzen  von  Ge-
 fahrensituationen,  Deeskalationstechniken,  Kenntnisse  im
 Bereich  der  Brandbekämpfung  sowie  die  erforderlichen
 rechtlichen  Kenntnisse.  Die  Anforderungen  an  das  auf  See-
 schiffen  eingesetzte  Bewachungspersonal  gehen  über  die
 Kenntnisse  hinaus,  die  nach  §  34a  Absatz  1  Satz  3  Nummer  3
 bis  5  GewO  in  Verbindung  mit  §  4  BewachV  gefordert  wer-
 den.  Anders  als  nach  §  34a  Absatz  1  Satz  3  Nummer  3  bis  5
 GewO  in  Verbindung  mit  der  Bewachungsverordnung  wird
 aber  kein  Unterrichtungs-  oder  Sachkundenachweis  der
 jeweils  mit  der  Durchführung  von  Bewachungsaufgaben
 eingesetzten  Personen  verlangt.  Vielmehr  muss  der  Antrag-
 steller  darlegen,  dass  das  von  ihm  eingesetzte  Bewachungs-
 personal  über  die  erforderlichen  Fähigkeiten  und  Kenntnisse
 verfügt und persönlich geeignet und zuverlässig ist.

 Nach  Absatz  1  Satz  4  Nummer  2  muss  auch  die  Geschäfts-
 leitung  sowie  die  Leitung  des  Betriebes  oder  einer  Zweignie-
 derlassung  persönlich  und  fachlich  geeignet  und  zuverlässig
 sein.

 Voraussetzung  für  die  Erteilung  der  Zulassung  ist  nach  Ab-
 satz  1  Satz  4  Nummer  3  der  Nachweis  der  erforderlichen
 Haftpflichtversicherung.  Die  Haftpflichtversicherung  dient
 der  Deckung  von  Personen-,  Sach-  und  Vermögensschäden,
 die  dem  Auftraggeber  oder  Dritten  im  Rahmen  der  Durch-
 führung  des  Bewachungsvertrages  entstehen.  Umfang  und
 inhaltliche  Anforderungen  an  die  Berufshaftpflichtversiche-
 rung  sollen  durch  Rechtsverordnung  konkretisiert  werden.
 Das  Bestehen  einer  Haftpflichtversicherung  für  Bewa-
 chungsunternehmen  auf  Seeschiffen  ist  ferner  nach  den  Inte-
 rimsleitlinien  der  IMO  als  Voraussetzung  vorgesehen.  Auch
 nach  §  6  BewachV  sind  Bewachungsunternehmen  zum  Ab-
 schluss  einer  Haftpflichtversicherung  verpflichtet,  so  dass  es
 sich  um  eine  bereits  im  Rahmen  des  §  34a  GewO  übliche
 Anforderung handelt.

 Zuständig  für  die  Erteilung  der  Zulassung  nach  §  31  Absatz  1
 ist  das  BAFA  im  Benehmen  mit  der  Bundespolizei.  Die  Neu-
 regelung  weicht  damit  von  dem  Grundsatz  ab,  dass  die
 Durchführung  der  Gewerbeordnung  in  der  Zuständigkeit  der
 Länder  liegt,  und  überträgt  die  Zuständigkeit  auf  eine  Bun-
 desoberbehörde.  Die  Ausnahme  vom  Grundsatz  der  Län-
 derexekutive  erfolgt  auf  Grundlage  von  Artikel  87  Absatz  3

 Satz  1  GG.  Danach  können  Aufgaben,  die  nach  Artikel  83
 GG  grundsätzlich  in  die  Zuständigkeit  der  Länder  fallen,  auf
 Bundesbehörden  übertragen  werden,  wenn  die  Aufgaben
 durch  eine  selbständige  Bundesoberbehörde  für  das  ganze
 Bundesgebiet  ohne  Mittel-  und  Unterbehörden  und  ohne  In-
 anspruchnahme  von  Verwaltungsbehörden  der  Länder  wahr-
 genommen  werden  können.  Dies  ist  im  Hinblick  auf  Bewa-
 chungsunternehmen,  die  Personal  auf  Seeschiffen  einsetzen,
 der  Fall.  Nach  Schätzung  der  Bundesregierung  bieten  derzeit
 ca.  160  bis  180  Unternehmen  weltweit  diese  spezielle  Art
 von  maritimen  Sicherheitsdienstleistungen  an;  in  Deutsch-
 land  weniger  als  zehn  Unternehmen.  Das  BAFA  kann  damit
 als  Bundesoberbehörde  die  begrenzte  Zahl  von  Zulassungs-
 verfahren  durchführen,  ohne  dass  ein  Verwaltungsunterbau
 erforderlich ist.

 Hinzu  kommt,  dass  es  sich  bei  der  Zulassung  von  Bewa-
 chungsunternehmen,  die  maritime  Sicherheitsdienstleistun-
 gen  zum  Zweck  der  Pirateriebekämpfung  anbieten,  um  eine
 sehr  spezielle  Materie  mit  internationalen  Bezügen  handelt,
 die  sich  in  einem  hohen  Maß  von  den  üblichen  gewerbe-
 rechtlichen  Verfahren  unterscheidet.  So  weicht  die  Neu-
 regelung  von  dem  im  Gewerberecht  üblichen,  personen-
 bezogenen  Ansatz  (Prüfung  der  Zuverlässigkeit  sowie
 Unterrichtungs-  oder  Sachkundenachweis  des  Gewerbetrei-
 benden  und  der  eingesetzten  Personen)  ab  und  orientiert  sich
 an  den  Interimsleitlinien  der  Internationalen  Seeschifffahrts-
 organisation  (IMO)  für  Bewachungsunternehmen,  die  zum
 Schutz  vor  Piraterie  aufgestellt  werden.  Die  Interimsleit-
 linien  der  IMO  verfolgen  einen  unternehmens-  und  organisa-
 tionsbezogenen  Prüfungsansatz,  der  hier  übernommen  wird.
 Zudem  wird  es  sich  bei  dem  ganz  überwiegenden  Teil  der
 Bewachungsunternehmen,  die  eine  Zulassung  nach  §  31  Ab-
 satz  1  beantragen  werden,  voraussichtlich  um  im  Ausland
 niedergelassene  Unternehmen  handeln,  insbesondere  aus
 Großbritannien  und  den  Vereinigten  Staaten.  Dieser  starke
 internationale  Bezug  der  Materie  rechtfertigt  es,  in  diesem
 speziellen  Fall  den  Vollzug  der  neuen  Zulassungsregelungen
 in  Abweichung  von  dem  Grundsatz  des  Artikels  83  GG  auf
 das  BAFA  als  Bundesoberbehörde  zu  übertragen.  Das  BAFA
 beteiligt  im  Rahmen  des  Zulassungsverfahrens  die  Bundes-
 polizei,  die  insbesondere  die  maritime  Sachkompetenz  des
 Bewachungsunternehmens  und  das  beabsichtigte  Standard-
 vorgehen  in  Gefahrenlagen  prüfen  wird.  Das  BAFA  erteilt
 oder  versagt  die  Zulassung  im  Benehmen  mit  der  Bundes-
 polizei.

 Nach  §  31  Absatz  1  Satz  5  bleibt  §  34a  Absatz  5  GewO,  der
 den  Befugnisumfang  des  privaten  Bewachungsgewerbes  in
 Abgrenzung  zum  staatlichen  Gewaltmonopol  klarstellt,  für
 das  Bewachungsgewerbe  auf  Seeschiffen  weiterhin  anwend-
 bar.  Die  Sicherheitskräfte  der  Bewachungsunternehmen
 bleiben  wie  bisher  in  ihren  Handlungsbefugnissen  auf  die  so
 genannten  Jedermannsrechte  wie  Notwehr,  Notstand  und
 Selbsthilfe beschränkt.

 §  31  enthält  keine  Gebührenregelung,  obwohl  das  neue  Zu-
 lassungsverfahren  gebührenpflichtig  ist.  Denn  mit  Inkraft-
 treten  des  Gesetzes  zur  Strukturreform  des  Gebührenrechts
 des  Bundes  (Bundesratsdrucksache  305/12)  besteht  kein
 Bedürfnis  mehr  für  eine  fachgesetzliche  Regelung  in  der
 Gewerbeordnung,  da  das  Bundesgebührengesetz  (BGebG)
 [Artikel  1]  als  Besondere  Gebührenverordnung  des  jeweili-
 gen  Ressorts  (vgl.  §  22  Absatz  4  BGebG-E)  sowohl  die  Er-
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mächtigung  zur  Erhebung  von  Gebühren  und  Auslagen  (vgl.
 §  1  BGebG-E)  als  auch  zum  Erlass  einer  Gebührenverord-
 nung enthält.

 Zu Absatz 2

 Absatz  2  enthält  die  Ermächtigungsgrundlage  für  den  Erlass
 einer  nicht  zustimmungspflichtigen  Rechtsverordnung  des
 Bundesministeriums  für  Wirtschaft  und  Technologie,  die  im
 Einvernehmen  mit  dem  Bundesministerium  des  Innern  und
 dem  Bundesministerium  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwick-
 lung zu erlassen ist.

 In  der  Rechtsverordnung  sind  das  Zulassungsverfahren  ein-
 schließlich  der  Zulassungsvoraussetzungen  und  die  Anfor-
 derungen  an  das  Bewachungsunternehmen  zu  regeln.  Bewa-
 chungsunternehmen  auf  Seeschiffen  werden  zur  Abwehr
 von  Angriffen  bewaffneter  Piraten  eingesetzt,  es  besteht  so-
 mit  ein  erhöhtes  Gefährdungspotenzial  für  Leib  und  Leben
 des  eingesetzten,  in  der  Regel  bewaffneten  Bewachungsper-
 sonals,  der  Schiffsbesatzung  und  von  Dritten.  Die  Zulassung
 von  Bewachungsunternehmen  unterliegt  daher  besonderen
 Anforderungen.  Es  muss  sichergestellt  sein,  dass  das  einge-
 setzte  Sicherheitspersonal  fachlich  und  persönlich  geeignet
 und  dass  es  zuverlässig  ist.  Eignung  und  Zuverlässigkeit
 müssen  durch  das  Bewachungsunternehmen  fortlaufend  ge-
 währleistet werden.

 Auch  die  Dauer  der  Zulassung  kann  in  der  Rechtsverord-
 nung  geregelt  werden.  Die  Zulassung  ist  nach  Absatz  1  Satz  3
 zu befristen.

 Darüber  hinaus  können  in  der  Rechtsverordnung  zum  Schutz
 der  Auftraggeber  und  der  Allgemeinheit  der  Umfang  der
 Befugnisse  und  die  Verpflichtungen  bei  der  Ausübung  der
 Bewachungstätigkeit  geregelt  werden.  Dies  umfasst  insbe-
 sondere  die  Pflichten  des  Unternehmens  bei  der  Auswahl
 und  Einstellung,  der  Beschäftigung  und  Einweisung  in  die
 Tätigkeit  des  eingesetzten  Bewachungspersonals,  ihrer
 Schulung  sowie  die  Anforderungen  an  die  fachliche  und  per-
 sönliche Geeignetheit des Bewachungspersonals.

 In  der  Rechtsverordnung  können  zudem  die  Pflichten  des
 Bewachungsunternehmens  zum  Führen  von  Büchern  und
 Einsatzprotokollen,  zur  Erstellung  und  Übersendung  von
 Einsatzberichten  an  den  Auftraggeber  und  das  BAFA,
 Melde-  und  Anzeigepflichten  geregelt  werden.  Auch  die
 Anforderungen  an  die  Betriebshaftpflichtversicherung,  ins-
 besondere  an  den  Umfang  der  Versicherung,  die  Mindestver-
 sicherungssumme  für  jeden  Versicherungsfall,  die  Anzeige-
 pflichten  des  Versicherungsunternehmens,  die  Bestimmung
 der  zuständigen  Stelle  nach  §  117  Absatz  2  des  Versi-
 cherungsvertragsgesetzes  und  die  Anerkennung  von  Haft-
 pflichtversicherungen  von  außerhalb  Deutschlands  zum  Ge-
 schäftsbetrieb  zugelassenen  Versicherungen  werden  in  der
 Rechtsverordnung konkretisiert.

 Schließlich  können  in  der  Rechtsverordnung  die  Anforde-
 rungen  und  Verfahren  zur  Anerkennung  von  Zulassungen
 aus anderen Staaten geregelt werden.

 Zu Absatz 3

 Absatz  3  enthält  die  erforderliche  Rechtsgrundlage  für  den
 Austausch  von  Informationen,  einschließlich  personenbezo-
 gener  Daten,  zwischen  dem  BAFA  und  der  Bundespolizei.
 Das  BAFA  erteilt  die  Zulassung  im  Benehmen  mit  der  Bun-

 despolizei.  Die  Bundespolizei  überprüft  in  ihrem  Zuständig-
 keitsbereich  insbesondere  die  maritime  Sachkompetenz  des
 Bewachungsunternehmens  sowie  das  beabsichtigte  Stan-
 dardvorgehen  in  Gefahrenlagen  und  leitet  die  Bewertung  der
 vom  Antragsteller  eingereichten  Unterlagen  dem  BAFA  zu.
 Dazu  ist  es  erforderlich,  dass  das  BAFA  und  die  Bundes-
 polizei  Informationen  einschließlich  personenbezogener  Da-
 ten austauschen können.

 Darüber  hinaus  ist  auch  eine  Unterrichtung  des  Bundesamtes
 für  Seeschifffahrt  und  Hydrographie  (BSH)  über  die  Zulas-
 sung  von  Bewachungsunternehmen  sowie  über  Änderungen,
 die  Beendigung  der  Zulassung  oder  sonstige  das  Zulassungs-
 verfahren  betreffende  Tatsachen  wie  z.  B.  Auflagen  erforder-
 lich,  soweit  dies  für  die  Erfüllung  der  Aufgaben  nach  §  1
 Nummer  13  des  Seeaufgabengesetzes  erforderlich  ist.  Dem
 BSH  kommt  künftig  nach  der  geplanten  Änderung  der  See-
 Eigensicherungsverordnung  die  Aufgabe  zu,  auf  Antrag  des
 Reeders  einen  Zusatz  zum  Gefahrenabwehrplan  auf  dem
 Schiff,  der  den  Einsatz  von  bewaffneten  privaten  Sicher-
 heitskräften  vorsieht,  zu  genehmigen.  Zulässig  soll  aus-
 schließlich  der  Einsatz  von  Sicherheitskräften  der  Bewa-
 chungsunternehmen  sein,  die  durch  das  BAFA  zugelassen
 sind.  Das  BSH  benötigt  Informationen  über  die  Erteilung,
 Änderungen  und  Beendigung  der  Zulassung,  um  gegebenen-
 falls  den  Zusatz  zum  Gefahrenabwehrplan  widerrufen  und
 Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten zu können.

 Zu Absatz 4

 Nach  Absatz  4  veröffentlicht  das  BAFA  auf  seiner  Webseite
 eine  öffentlich  zugängliche  Liste  aller  Bewachungsunterneh-
 men,  die  eine  Zulassung  nach  §  31  Absatz  1  erhalten.  Die
 Liste  dient  der  Transparenz  und  ist  zudem  auch  eine  Hilfe-
 stellung  für  Reeder,  die  vom  BAFA  zugelassene  Bewa-
 chungsunternehmen  beauftragen  wollen.  Sie  soll  lediglich
 auch  anderweitig  zugängliche  Informationen  und  Kontakt-
 daten  wie  Namen,  Anschrift,  Telefonnummer  und  E-Mail-
 Adresse  oder  Faxnummer  des  Unternehmens  enthalten.  Vor
 der  Veröffentlichung  der  Angaben  auf  der  Website  des
 BAFA  ist  das  Einverständnis  des  betroffenen  Unternehmens
 einzuholen.

 Zu Nummer 5  (Änderung §  47)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Neufassung  des
 §  31.

 Zu Nummer 6  (Änderung §  144)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  zur  Neufassung  des
 §  31 (Anpassung der Bußgeldtatbestände).

 Zu Artikel 2  (Änderung des Waffengesetzes)

 Zu Nummer 1  (Änderung Inhaltsübersicht)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung  zur
 Einfügung des §  28a.

 Zu Nummer 2  (§  28a – neu – WaffG)

 Die  Regelung  schafft  ein  einheitliches  Verfahren  für  die  Er-
 teilung  waffenrechtlicher  Erlaubnisse  zum  Schutz  von  See-
 schiffen,  die  die  Bundesflagge  führen,  in  Anlehnung  an  das
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Verfahren  nach  §  31  GewO  und  unabhängig  vom  Sitz  des
 Bewachungsunternehmens.

 Absatz  1  Satz  1  stellt  klar,  dass  §  28  des  Waffengesetzes
 (WaffG)  für  den  Erwerb,  Besitz  und  das  Führen  von  Waffen
 und  Munition  auch  für  die  Erteilung  waffenrechtlicher  Er-
 laubnisse  zum  Schutz  von  Seeschiffen,  die  die  Bundesflagge
 führen, entsprechend gilt.

 Absatz  1  Satz  2  konstatiert,  dass  die  Zulassung  nach  §  31
 GewO Bedürfnisnachweis ist.

 Absatz  1  Satz  3  gewährleistet,  dass  waffenrechtliche  Erlaub-
 nisse  nicht  länger  gelten  als  die  Zulassung  nach  §  31  GewO,
 die  das  Bedürfnis  für  die  Erteilung  der  waffenrechtlichen  Er-
 laubnis begründet.

 Absatz  1  Satz  4  schließt  die  nach  §  29  WaffG  erforderliche
 Verbringensgenehmigung  in  die  Erlaubnis  ein.  Eine  zusätz-
 liche  mit  Verwaltungsaufwand  verbundene  Verbringensge-
 nehmigung ist damit nicht erforderlich.

 Die  Verpflichtung  des  Auftraggebers  nach  Absatz  3  zur  sorg-
 samen  Auswahl  der  Auftragnehmer  trägt  dem  Umstand
 Rechnung,  dass  auch  im  Ausland  ansässige  Auftragnehmer
 eingesetzt werden sollen.

 Gemäß  §  32  Absatz  5  Nummer  3  WaffG  ist  eine  Erlaubnis
 zum  Verbringen  nicht  erforderlich,  wenn  Waffen  und  Muni-
 tion  an  Bord  von  Schiffen  mitgeführt  und  innerhalb  Deutsch-
 lands  unter  Verschluss  gehalten,  der  zuständigen  Überwa-
 chungsbehörde  unverzüglich  gemeldet  und  spätestens
 innerhalb  eines  Monats  wieder  aus  dem  Geltungsbereich  des
 WaffG befördert werden.

 Zu Nummer 3  (Änderung §  48 WaffG)

 Die  Änderung  konzentriert  die  Zuständigkeit  für  die  Ertei-
 lung  waffenrechtlicher  Erlaubnisse  zum  Schutz  von  See-

 schiffen,  die  die  Bundesflagge  führen,  auf  eine  Waffenbe-
 hörde  mit  maritimer  Kompetenz.  Sie  dient  der  effektiven
 Aufgabenerfüllung und dem einheitlichen Vollzug.

 Zu den Nummern 4 und 5  (§§  52a, 53 WaffG)

 Die  Regelungen  sanktionieren  Verstöße  gegen  die  in  §  28a
 normierten Pflichten.

 Zu Artikel 3  (Inkrafttreten)

 Artikel 3 regelt das Inkrafttreten.

 Nach  Absatz  1  tritt  §  31  Absatz  2  GewO  –  die  Ermächti-
 gungsgrundlage  für  den  Erlass  einer  Rechtsverordnung  –  am
 Tag  nach  der  Verkündung  in  Kraft.  Damit  kann  die  Rechts-
 verordnung  unmittelbar  nach  Verkündung  des  Gesetzes  be-
 schlossen  werden  und  das  BAFA  kann  mit  der  Vorbereitung
 und Durchführung der Zulassungsverfahren beginnen.

 Nach  Absatz  2  treten  die  Änderungen  des  Waffengesetzes
 ebenfalls  am  Tag  nach  der  Verkündung  in  Kraft.  Damit  wird
 sichergestellt,  dass  das  erforderliche  Bedürfnis  für  den
 Erwerb,  Besitz  und  Führen  von  Waffen  und  Munition  bei
 Bewachungsunternehmen  mit  einer  Zulassung  gemäß  §  31
 Absatz  1  GewO  und  die  Zuständigkeitsbestimmungen  für
 die  waffenrechtliche  Erlaubniserteilung  ohne  Übergangsfrist
 zur Anwendung kommen.

 Nach  Absatz  3  tritt  das  Gesetz  im  Übrigen  am  1.  August
 2013  in  Kraft.  Die  Übergangsfrist  soll  gewährleisten,  dass
 zum  Zeitpunkt  des  Inkrafttretens  der  Zulassungspflicht  nach
 §  31  Absatz  1  GewO  bereits  ausreichend  viele  Bewachungs-
 unternehmen  die  erforderliche  Zulassung  besitzen.  Dadurch
 werden  mögliche  Engpässe  für  die  Reeder  bei  der  Auswahl
 und  Beauftragung  von  Bewachungsunternehmen  vermieden.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  das  Regelungsvorha-
 ben geprüft.

 Mit  dem  Regelungsvorhaben  wird  ein  spezielles  Zulassungs-
 verfahren  für  Bewachungsunternehmen  eingeführt,  die  auf
 Seeschiffen  Bewachungsleistungen  erbringen  wollen.  Für
 die  Zulassung  wird  das  Bundesamt  für  Wirtschaft  und  Aus-
 fuhrkontrolle  (BAFA)  zuständig  sein.  Es  wird  hierbei  durch
 die Bundespolizei unterstützt werden.

 Erfüllungsaufwand der Wirtschaft

 Nach  Schätzungen  des  Ressorts  führt  das  Regelungsvorha-
 ben  für  die  Wirtschaft  zu  einmaligen  Kosten  von  rund
 1,1  Mio.  Euro  und  jährlichen  Kosten  von  rund  103  000  Euro.
 Der  Schätzung  wurde  zugrunde  gelegt,  dass  etwa  zehn  deut-
 sche Unternehmen einen Zulassungsantrag stellen werden.

 Die  einmaligen  Kosten  entstehen  im  Wesentlichen  aus  dem
 Zusammenstellen  notwendiger  Antragsunterlagen.  In  der  ge-
 planten  Rechtsverordnung,  für  die  das  vorliegende  Rege-
 lungsvorhaben  die  entsprechende  Ermächtigungsgrundlage
 schafft,  werden  die  verschieden  Antragsvorgaben  konkreti-
 siert,  sodass  das  Ressort  zum  jetzigen  Zeitpunkt  nur  eine
 Größenordnung  des  zu  erwartenden  Erfüllungsaufwands
 schätzen  kann.  Da  viele  Bewachungsunternehmen  mit  den
 meisten  Anforderungen  aufgrund  internationaler  Leitlinien
 bereits  vertraut  sein  sollten,  könnte  der  Erfüllungsaufwand
 bei einzelnen Unternehmen auch geringer ausfallen.

 Hierzu  gehört  insbesondere  die  Bereitstellung  eines  Prozess-
 handbuches,  in  dem  Verfahrensabläufe  zur  Planung  und

 Durchführung  von  Einsätzen  auf  See  festgehalten  werden.
 Sofern  ein  Unternehmen  vor  Antragstellung  noch  kein  Pro-
 zesshandbuch  besitzt,  dürften  hierfür  Kosten  in  einer  Grö-
 ßenordnung von 90  000 Euro anfallen.

 Darüber  hinaus  entstehen  den  Unternehmen  Kosten  für  An-
 tragsgebühren.  Diese  werden  auf  8  000  bis  16  000  Euro  ge-
 schätzt.

 Die  jährlichen  Kosten  resultieren  vor  allem  aus  der  Anfor-
 derung  für  Unternehmen,  das  Bewachungspersonal  zu
 schulen.  Die  Kosten  pro  Unternehmen  werden  hierfür  auf
 10  000 Euro pro Jahr geschätzt.

 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Auf  Seiten  der  Verwaltung  entsteht  ein  jährlicher  Erfüllungs-
 aufwand  von  rund  842  000  Euro.  Davon  entfällt  auf  das
 BAFA  ein  Aufwand  von  466  000  Euro  und  auf  die  Bundes-
 polizei  ein  Aufwand  von  rund  225  000  Euro.  Zudem  wird
 auf  Seiten  der  Bundesregierung  ein  höherer  Verwaltungsauf-
 wand  durch  Ausübung  von  Rechts-  und  Fachaufsichtspflich-
 ten  entstehen.  Im  Bundesministerium  für  Wirtschaft  und
 Technologie  sowie  im  Bundesministerium  des  Innern  wird
 hierfür  jeweils  eine  zusätzliche  Stelle  erforderlich.  Dies  führt
 insgesamt zu einem Mehrbedarf von 152  000 Euro.

 Das  Ressort  hat  die  Auswirkungen  auf  den  Erfüllungsauf-
 wand  nachvollziehbar  dargestellt.  Der  Nationale  Normen-
 kontrollrat  hat  im  Rahmen  seines  gesetzlichen  Prüfauftrags
 keine Bedenken gegen das Regelungsvorhaben.
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Anlage 3
 Stellungnahme  des Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  900.  Sitzung  am  21.  September
 2012  beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Zu Artikel 1  Nummer 4  (§  31 Absatz 5 – neu – GewO)
 Nummer 6 Buchstabe b und c
 (§  144 Absatz 2 und 4 GewO)

 Artikel 1 ist wie folgt zu ändern:

 a)  In  Nummer  4  ist  dem  §  31  folgender  Absatz  5  anzufü-
 gen:

 „(5)  Das  Bundesamt  ist  für  die  Durchführung  von
 §  31  auch  hinsichtlich  ergänzender  Vorschriften  zu-
 ständig;  die  allgemeine  Zuständigkeit  für  §§  14,  15
 Absatz  1  bleibt  unberührt.  Verwaltungsbehörde  im
 Sinne  des  §  36  Absatz  1  Nummer  1  des  Gesetzes  über
 Ordnungswidrigkeiten  in  der  jeweils  geltenden  Fas-
 sung  ist  für  Ordnungswidrigkeiten  nach  §  144  Absatz  1
 Nummer  2  und  3  und  Absatz  2  Nummer  1,  soweit  es
 sich  um  eine  Rechtsverordnung  auf  Grund  von  §  31
 handelt, das Bundesamt.“

 b)  Nummer 6 ist wie folgt zu ändern:

 aa)  In  Buchstabe  b  ist  in  der  Angabe  „In  Absatz  2
 Nummer  1“  bei  Nummer  1  folgende  Fußnote  aus-
 zubringen:

 „*  zuletzt  geändert  durch  Artikel  3  Nummer  16
 des  Gesetzes  vom  15.  Dezember  2011
 (BGBl.  I  S.  2714).  Die  Fußnote  ist  dann  zu
 beseitigen,  wenn  die  anderweitigen  Änderun-
 gen  aus  dem  Gesetzentwurf  zur  Änderung  der
 Gewerbeordnung  und  anderer  Gesetze  –  Bun-
 desratsdrucksache  472/12  –  beschlossen  und
 berücksichtigt sind.

 bb)  Buchstabe c ist wie folgt zu fassen:

 ,In  Absatz  4  wird  die  Angabe  „Nr.  2“  durch  die
 Wörter  „Nummer  2  und  4“  ersetzt  und  nach  den
 Wörtern  „fünftausend  Euro,  in  den  Fällen“  die
 Wörter  „des  Absatzes  1  Nummer  3  und“  einge-
 fügt.‘

 B e g r ü n d u n g

 Zu Buchstabe a

 Für  das  Verfahren  nach  §  31  Absatz  1  soll  –  abweichend
 vom  Grundsatz  des  Gesetzesvollzugs  durch  die  Länder  –
 das  Bundesamt  zuständig  sein.  Hinsichtlich  des  Zulas-
 sungsverfahrens  ist  dies  eindeutig  in  §  31  bestimmt.
 Nicht  ausdrücklich  geregelt  ist  jedoch,  wer  für  den  Voll-
 zug  der  Nebenvorschriften  in  der  Gewerbeordnung  wie
 insbesondere  die  §§  13a,  13b,  13c,  15  Absatz  2,  29,  46
 Absatz  3,  47  und  die  Ordnungswidrigkeiten  zuständig  ist.
 Die  Anwendung  dieser  Vorschriften  kommt  insbesondere
 in  Betracht,  wenn  das  Unternehmen  in  Deutschland  nie-
 dergelassen ist.

 Da  die  Bewachung  auf  Seeschiffen  ein  sehr  spezieller
 Bereich  ist,  sollte  einheitlich  mit  der  Zulassung  auch  der

 Vollzug  der  Nebenvorschriften  durch  das  Bundesamt  er-
 folgen.  Hierfür  ist  eine  entsprechende  Zuständigkeitsre-
 gelung  erforderlich,  weil  ansonsten  gemäß  Artikel  83,  84
 Grundgesetz  i.  V.  m.  §  155  Absatz  2  die  Länder  für  den
 Vollzug  zuständig  sind.  Im  Satz  1  zweiter  Halbsatz  wird
 klargestellt,  dass  es  –  wie  bei  anderen  Erlaubnissen  –  für
 die  Entgegennahme  und  Bescheinigung  der  Gewerbe-
 anzeige bei der allgemeinen Zuständigkeit bleibt.

 Zu Buchstabe b

 Redaktionelle Änderungen.

 Nach  dem  „Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Änderung  der
 Gewerbeordnung  und  anderer  Gesetze“  (Bundesrats-
 drucksache  472/12)  soll  unter  anderem  §  144  geändert
 werden  (Einfügen  einer  neuen  Nummer  1  und  Änderung
 der  bisherigen  Nummer  1  in  Nummer  1a  in  Absatz  2  so-
 wie  Folgeänderung  in  Absatz  4).  Da  durch  die  Änderung
 von  §  144  Absatz  2  Nummer  1  in  Nummer  1a  und  der
 Folgeänderung  in  §  144  Absatz  4  die  an  §  144  Absatz  2
 Nummer  1  anknüpfenden  Änderungsbefehle  in  Num-
 mer  6  Buchstabe  b  und  Nummer  6  Buchstabe  c  mit  die-
 sen  Änderungen  nicht  vereinbar  sind,  werden  sie  so  ge-
 fasst,  dass  unabhängig  vom  Inkrafttreten  dieses  Gesetz-
 entwurfs  eine  Vereinbarkeit  dieser  Änderungen  mit  dem
 „Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Änderung  der  Gewerbeord-
 nung und anderer Gesetze“ besteht.

 2.  Zu  Artikel 2  (Inhaltsübersicht, §§  28a, 48 Absatz 1
 Satz 2, §  53 Absatz 1 Nummer 4 WaffG)

 Artikel 3 Absatz 2  (Inkrafttreten)

 a)  Artikel 2 ist wie folgt zu fassen:

 ,Artikel 2

 Änderung des Waffengesetzes

 Das  Waffengesetz  vom  11.  Oktober  2002  (BGBl.  I
 S.  3970,  4592;  2003  I  S.  1957),  das  zuletzt  durch  Ar-
 tikel  3  Absatz  5  des  Gesetzes  vom  17.  Juli  2009
 (BGBl.  I  S.  2062)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  nach  der  Angabe  zu
 §  28 folgende Angabe eingefügt:

 „§  28a

 Erwerb, Besitz und Führen von Waffen
 und Munition durch Bewachungsunternehmen
 und ihr Bewachungspersonal zum Schutz von

 Seeschiffen, die die Bundesflagge führen“

 2.  Nach §  28 wird folgender §  28a eingefügt:

 „§  28a

 Erwerb, Besitz und Führen von Waffen und
 Munition  durch  Bewachungsunternehmen  und  ihr
 Bewachungspersonal  zum  Schutz  von  Seeschiffen,

 die die Bundesflagge führen

 (1)  Für  den  Erwerb,  Besitz  und  das  Führen  von
 Waffen  und  Munition  durch  Bewachungsunterneh-
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men  und  ihr  Bewachungspersonal  zum  Schutz  von
 Seeschiffen,  die  die  Bundesflagge  führen,  ist  §  28
 entsprechend  anzuwenden.  Abweichend  von  §  28
 Absatz  1  wird  ein  Bedürfnis  für  Bewachungsauf-
 träge  zum  Schutz  von  Seeschiffen,  die  die  Bundes-
 flagge  führen,  bei  Bewachungsunternehmen  aner-
 kannt,  die  eine  Erlaubnis*  für  die  Wahrnehmung
 derartiger  Aufträge  nach  §  31  der  Gewerbeordnung
 besitzen.  Abweichend  von  §  28  Absatz  3  wird  die
 Erlaubnis  mit  Auflagen  erteilt,  die  die  Unterneh-
 men verpflichten,

 1.  als  Bewachungspersonal  nur  Personen  zu  be-
 schäftigen,  welche  die  Voraussetzungen  nach
 §  4 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 erfüllen,

 2.  der  zuständigen  Behörde  die  eingesetzten  Per-
 sonen  in  einem  von  der  Behörde  bestimmten
 Zeitraum zu benennen und

 3.  auf  Verlangen  der  zuständigen  Behörde  Nach-
 weise  vorzulegen,  die  belegen,  dass  die  einge-
 setzten  Personen  die  Anforderungen  nach  §  4
 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 erfüllen.

 (2)  Die  Erlaubnis  ist  auf  die  Dauer  der  Erlaub-
 nis*  nach  §  31  der  Gewerbeordnung  zu  befristen.
 Sie  kann  verlängert  werden.  Die  Verlängerung  der
 Erlaubnis  ist  insbesondere  zu  versagen,  wenn  die
 Auflagen  nach  Absatz  1  Satz  3  nicht  eingehalten
 wurden.  Im  Übrigen  gelten  die  allgemeinen  Be-
 stimmungen  dieses  Gesetzes.  Die  Erlaubnis
 schließt  die  Erlaubnis  zum  Verbringen  an  Bord
 nach §  29 Absatz 1 ein.

 (3)  Die  zuständige  Behörde  kann  zur  Prüfung
 der  Zuverlässigkeit,  Eignung  und  Sachkunde  der
 im  Bewachungsunternehmen  verantwortlichen  Ge-
 schäftsleitung  sowie  den  mit  der  Leitung  des  Be-
 triebes  oder  einer  Zweigniederlassung  beauftragten
 Personen  und  der  im  Zusammenhang  mit  der  Be-
 wachungsaufgabe  tätigen  Personen  auf  die  Er-
 kenntnisse  und  Bewertungen  der  für  die  Erlaubnis*

 nach  §  31  der  Gewerbeordnung  zuständigen  Be-
 hörde  zurückgreifen.  Abweichend  von  §  7  Absatz  2
 orientieren  sich  die  Anforderungen  an  die  Sach-
 kunde  an  den  auf  der  Grundlage  von  §  31  Absatz  2
 Nummer  3  der  Gewerbeordnung  festgelegten  be-
 sonderen  Anforderungen  für  den  Einsatz  auf  See-
 schiffen.  Die  zuständige  Behörde  und  die  für  das
 gewerberechtliche  Verfahren  zuständige  Behörde
 sowie  die  Bundespolizei  dürfen  einander  auch
 ohne  Ersuchen  Informationen  einschließlich  perso-
 nenbezogener  Daten  übermitteln,  soweit  dies  für
 die  waffenbehördlichen  Aufgaben  erforderlich  ist.
 Die  Bundespolizei  ist  im  Rahmen  der  Prüfung  nach
 §  8 Nummer 2 zu beteiligen.

 (4)  Hat  das  Bewachungsunternehmen  seinen
 Sitz  im  Inland,  so  erfolgt  die  Erteilung  der  Erlaub-
 nis  durch  die  nach  §  48  Absatz  1  Satz  2  bestimmte
 Behörde  im  Benehmen  mit  der  für  die  gewerbliche
 Hauptniederlassung zuständigen Behörde.“

 3.  Dem §  48 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

 „Abweichend  von  Satz  1  ist  für  die  Erteilung  von
 Erlaubnissen  an  Bewachungsunternehmen  für  Be-
 wachungsaufträge,  die  den  Schutz  von  Seeschiffen
 betreffen,  die  die  Bundesflagge  führen  (§  28a),  die
 für  das  Gebiet  der  Freien  und  Hansestadt  Hamburg
 bestimmte Waffenbehörde zuständig.“

 4.  In  §  53  Absatz  1  Nummer  4  wird  die  Angabe
 „oder  §  18  Abs.  2  Satz  2“  durch  die  Angabe  „§  18
 Absatz  2  Satz  2  oder  §  28a  Absatz  1  Satz  3“
 ersetzt.“  ‘

 b)  Artikel 3 Absatz 2 ist zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Der  Bundesrat  begrüßt  die  Vorlage  des  Gesetzentwurfs
 durch  das  Bundeskabinett  als  einen  ersten  wichtigen
 Schritt  zur  Erstellung  eines  Gesamtkonzeptes  zum
 Schutz  vor  Piratenangriffen,  um  die  Sicherheit  auf  See-
 schiffen unter deutscher Flagge zu erhöhen.

 Das  mit  dem  Gesetzentwurf  vorgeschlagene  Zertifizie-
 rungsverfahren  der  Bewachungsunternehmen  für  Bewa-
 chungsaufträge  auf  Seeschiffen,  die  die  Bundesflagge
 führen,  soll  sicherstellen,  dass  die  eingesetzten  privaten
 Sicherheitskräfte  zuverlässig  und  ausreichend  geschult
 sind.  In  diesem  Sinne  unterstützt  es  den  privatwirtschaft-
 lich  zu  organisierenden  Schutz  der  Schiffe,  der  neben  den
 staatlichen  Maßnahmen  eine  Säule  eines  noch  zu  ent-
 wickelnden  Gesamtkonzeptes  zum  Schutz  von  Leib  und
 Leben  der  Seeleute  auf  Schiffen  unter  deutscher  Flagge
 darstellt,  vgl.  Entschließung  des  Bundesrates  vom
 30.  März  2012,  Bundesratsdrucksache  98/12  (Beschluss).

 Die  Ausgestaltung  des  mit  diesem  Zertifizierungsverfah-
 ren  vorgeschlagenen  waffenrechtlichen  Erlaubnisverfah-
 rens,  das  sich  an  das  gewerberechtliche  Zertifizierungs-
 verfahren  notwendig  anschließt,  bedarf  einiger  –  teils
 redaktioneller  und  teils  auch  verwaltungspraktischer  –
 Korrekturen,  die  im  Interesse  eines  zügigen  Verfahrens
 auch  im  Interesse  der  Reedereien  und  der  Bewachungs-
 unternehmen  für  Rechtssicherheit  sorgen.  Im  Einzelnen
 begründen sich diese wie folgt:

 Mit  Buchstabe  a  des  Beschlusses  wird  aus  Gründen  der
 Übersichtlichkeit  eine  Neufassung  des  Artikels  2  vorge-
 schlagen,  die  verschiedene  Änderungen  und  Ergänzun-
 gen  des  vom  Bund  vorgeschlagenen  Erlaubnisverfahrens
 umfasst,  das  in  der  Grundkonzeption  unverändert  bleibt.

 Zum  einen  wird  eine  redaktionelle  Anpassung  des
 Sprachgebrauchs  in  §  28a  WaffG-E  an  die  mit  Artikel  1
 vorgeschlagene  gewerberechtliche  Regelung  angeregt,
 indem  in  der  Regelung  als  Erlaubnisinhaber  das  Bewa-
 chungsunternehmen  und  nicht  der  Bewachungsunterneh-
 mer  genannt  wird.  Dieser  Sprachgebrauch  weicht  von
 dem  des  §  28  WaffG  ab,  orientiert  sich  aber  an  §  31  Ab-
 satz  2  GewO-E,  der  nach  der  Begründung  des  Gesetzent-
 wurfs  –  Seite  8  der  Bundesratsdrucksache  –  bewusst  un-
 ternehmensbezogen gefasst ist.

 Außerdem  wird  mit  der  Aufnahme  des  §  28a  Absatz  1
 WaffG-E  vorgeschlagen,  die  Abweichung  vom  nach  §  28
 Absatz  3  WaffG  geltenden  Zustimmungserfordernis  aus-
 drücklich  zu  benennen,  um  insoweit  eine  größere  Rechts-
 sicherheit  zu  erzielen,  da  die  vorgesehene  Abweichungs- *  Siehe Nummer 3.
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regelung  des  mit  der  Drucksache  vorgelegten  Entwurfs
 redaktionell nicht eindeutig ist.

 Mit  den  weiteren  in  §  28a  Absatz  1  WaffG-E  vorgeschla-
 genen  Auflagen  soll  sichergestellt  werden,  dass  das  bis-
 herige,  hohe  Schutzniveau  des  Waffenrechts  auch  bei  die-
 sen  Spezialerlaubnissen  erhalten  bleibt,  indem  die
 Möglichkeit  der  Überprüfung  der  Einhaltung  der  Anfor-
 derungen  nach  der  Erlaubniserteilung  trotz  der  Abwei-
 chung  vom  üblichen  Verfahren  bei  Bewachungsunter-
 nehmen  ermöglicht  wird,  ohne  dass  hierdurch  die
 Unternehmen  behindert  werden.  Durch  diese  Auflagen
 kann  sichergestellt  werden,  dass  auch  die  Wiederertei-
 lung  der  Erlaubnis  zügig  bearbeitet  werden  kann,  da  auf
 diese  Weise  die  Waffenbehörde  zu  einem  von  ihr  zu  set-
 zenden  Zeitpunkt  schon  im  laufenden  Erlaubniszeitraum
 Erkenntnisse  über  die  Einhaltung  der  Anforderungen  er-
 halten  kann.  Ohne  eine  solche  Regelung  müsste  die  Waf-
 fenbehörde  bei  einem  Verlängerungsantrag  grundsätzlich
 prüfen,  ob  das  Unternehmen  seinen  Pflichten  zur  Ge-
 währleistung  der  Zuverlässigkeit,  Eignung  und  Sachkun-
 de  des  einzusetzenden  Personals  genügt.  Dies  hätte  zur
 Folge,  dass  sich  die  Bearbeitungszeit  des  Verlängerungs-
 antrages  deutlich  erhöhen  würde.  Damit  könnte  die  Tä-
 tigkeit  der  Unternehmen  gerade  vor  dem  Hintergrund  der
 zeitlich  befristeten  Geltung  der  Zertifizierungen  maßgeb-
 lich behindert werden.

 Soweit  im  vorgeschlagenen  §  28a  Absatz  1  Satz  3  Num-
 mer  3  WaffG-E  auch  die  Zuverlässigkeits-  und  Eignungs-
 nachweise  vom  Erlaubnisinhaber  vorzulegen  sind,  wird
 auch  insoweit  ein  Verfahren  vorgeschlagen,  das  waffen-
 rechtlich  bislang  unüblich  ist.  Gleichwohl  ist  dies  hier  ge-
 boten,  da  insbesondere  auch  bei  den  zu  erwartenden  aus-
 ländischen  Unternehmen  eine  Anforderung  etwa  von
 Führungszeugnissen  durch  die  Waffenbehörde  auf  ver-
 waltungspraktische  Hürden  stößt,  die  nur  schwer  und  vor
 allem  nur  zeitraubend  zu  überwinden  sein  werden.  Den
 Unternehmen  ist  es  dagegen  ohne  weiteres  möglich,  der-
 artige  Nachweise  zur  Vorlage  bei  der  Waffenbehörde  von
 den  jeweils  zuständigen  u.  U.  ausländischen  Polizeibe-
 hörden anzufordern.

 Die  Aufnahme  des  §  28a  Absatz  2  WaffG-E  dient  der
 Klarstellung,  dass  weitere  Auflagen  und  Nebenbestim-
 mungen  durch  die  Spezialregelung  nicht  ausgeschlossen
 sind.

 Die  Aufnahme  des  §  28a  Absatz  3  WaffG-E  vereinfacht
 das  Verfahren,  indem  es  der  Waffenbehörde  ermöglicht,
 auf  das  Prüfergebnis  im  Rahmen  des  gewerberechtlichen
 Zulassungsverfahrens  abzustellen.  Die  für  das  gewerbe-
 rechtliche  Zertifizierungsverfahren  zu  normierenden  An-
 forderungen,  die  nach  dem  GewO-E  einer  Regelung
 durch  gesonderte  Verordnung  vorbehalten  sind,  haben
 nach  §  31  Absatz  2  Nummer  2  und  3  GewO-E  ohnehin
 auch  die  Einhaltung  der  waffenrechtlichen  Anforderun-
 gen  des  Flaggenstaates  –  also  die  Einhaltung  des  deut-
 schen  Waffenrechts  –  zu  berücksichtigen.  Hinsichtlich
 der  Anforderungen  an  die  Sachkunde  ist  zudem  die  be-
 sondere  Einsatzsituation  zu  berücksichtigen.  Daher  ist  es
 geboten,  auch  im  waffenrechtlichen  Erlaubnisverfahren
 auf  diese  bereits  im  gewerberechtlichen  Zertifizierungs-
 verfahren  vom  Bundesamt  für  Wirtschaft  und  Ausfuhr-
 kontrolle  (BAFA)  geprüften  Anforderungen  abstellen  zu

 können.  Zugleich  vereinfacht  ein  solcher  Rückgriff  das
 Verfahren  und  gestaltet  es  für  die  Unternehmen  transpa-
 renter.  Ohne  eine  solche  Rückgriffsregelung  auf  das  ge-
 werberechtliche  Verfahren  würde  ein  erheblicher  Teil  der
 Geltungsfrist  der  Zulassung  nach  §  31  GewO-E,  die  oh-
 nehin  nur  zwei  Jahre  betragen  soll,  für  die  Durchführung
 des waffenrechtlichen Erlaubnisverfahrens benötigt.

 Die  Datenübermittlungsregelung  ist  erforderlich,  um
 einen  einheitlichen  Informationsstand  hinsichtlich  dieser
 Verfahren  sicherzustellen,  der  gewerberechtlich  durch
 den  in  §  31  Absatz  3  GewO-E  gesichert  ist.  Eine  entspre-
 chende Regelung ist auch waffenrechtlich notwendig.

 Die  Beteiligung  der  Bundespolizei  an  der  Risikoanalyse
 zur  Ermittlung  der  Eignung  und  Verhältnismäßigkeit  der
 beantragten Waffen ist gesetzlich festzuschreiben.

 §  28a  Absatz  4  fasst  §  28a  Absatz  2  WaffG-E  neu.  Die
 vom  Bund  vorgeschlagene  Einvernehmensregelung  wür-
 de  bei  den  zu  beteiligenden  Waffenbehörden  zusätzlichen
 Prüfungsbedarf  auslösen,  der  dort  zusätzlichen  Aufwand
 und  Kosten  verursachen  würde.  Die  stattdessen  vorge-
 schlagene  Benehmensregelung  stellt  die  Beteiligung  der
 anderen  Waffenbehörden  sicher,  so  dass  diese  etwaige
 Bedenken  gegenüber  der  zuständigen  Waffenbehörde
 geltend machen können.

 Die  vom  Bund  unter  §  28a  Absatz  3  WaffG-E  vorge-
 schlagene  Regelung  zur  gesetzlichen  Verpflichtung  der
 Auftraggeber  der  Bewachungsunternehmen,  nur  zertifi-
 zierte  Unternehmen  einzusetzen,  ist  im  Waffenrecht
 sachfremd.  Weder  ist  der  Adressat  der  Regelung  der  In-
 haber  der  waffenrechtlichen  Erlaubnis,  noch  wird  mit
 dieser  Regelung  die  Einhaltung  waffenrechtlicher  Vor-
 schriften  eingefordert.  Daher  wird  vorgeschlagen,  diese
 Regelung  –  wie  auch  die  in  den  §§  52a  und  53  Absatz  1
 Nummer  14a  WaffG-E  dazugehörigen  vorgeschlagenen
 Straf-  und  Bußgeldvorschriften  –  zu  streichen.  Der
 Gesetzentwurf  sieht  ohnehin  vor,  dass  diese  Verpflich-
 tung  der  Reedereien  durch  eine  Änderung  der  See-Eigen-
 sicherungsverordnung  umgesetzt  werden  soll,  siehe
 Seite  9  des  Gesetzentwurfs,  Begründung  Allgemeiner
 Teil.  Eine  Regelung  im  Waffenrecht  ist  daher  auch  nicht
 erforderlich.  Eine  solche  Verpflichtung  sollte  überdies
 aber  auch  erst  dann  geregelt  werden,  wenn  eine  hinrei-
 chende  Zahl  von  Bewachungsunternehmen  über  eine
 Zertifizierung  verfügt.  Andernfalls  wären  Schiffe  unter
 deutscher  Flagge  in  dem  durch  Piraterie  gefährdeten  Ge-
 biet  zumindest  vorübergehend  kaum  mehr  einsetzbar,  da
 sie  aufgrund  der  gesetzlichen  Neuregelung  zwangsläufig
 –  entgegen  der  Zielrichtung  des  Gesetzes  –  schutzlos
 würden.  Im  Ergebnis  könnte  dies  zum  nicht  gewünschten
 Ausflaggen der Schiffe führen.

 Die  Neufassung  der  Zuständigkeitsregelung  in  §  48  Ab-
 satz  1  Satz  2  WaffG-E  erfolgt  aus  redaktionellen  Gründen
 zur  Klarstellung,  da  nach  der  Konzeption  der  gesetz-
 lichen  Regelung  Erlaubnisinhaber  nicht  die  konkret  als
 Bewachungspersonal  auf  den  Seeschiffen  eingesetzten
 Personen  sind,  sondern  die  Bewachungsunternehmen.
 Die  Zuweisung  dieses  Verfahrens  an  die  Waffenbehörde
 eines  Landes  entspricht  nicht  der  üblichen  Zuständig-
 keitsverteilung.  Im  Interesse  einer  wirtschaftsfreundli-
 chen  Verfahrensgestaltung  hätte  der  Bundesrat  die  Über-
 tragung  der  Zuständigkeit  für  diese  Verfahren  mit  klarem
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Auslandsbezug  auf  eine  Stelle  des  Bundes  bevorzugt.  Die
 Voraussetzungen  für  eine  solche  Zuständigkeitsregelung,
 die  der  Bund  im  Übrigen  für  das  gewerberechtliche  Ver-
 fahren  in  der  Vorlage  selbst  bejaht,  sind  auch  für  das  Waf-
 fenrecht  gegeben.  Eine  Regelung  eines  einheitlichen  Ver-
 fahrens  hätte  zudem  einen  wesentlichen  Beitrag  zur
 Vermeidung  unnötiger  Bürokratie  leisten  können  und
 hätte  gut  im  Wege  eines  modernen  one-stop-government
 das  Verfahren  optimieren  können.  Im  Interesse  der  in
 Deutschland  ansässigen  Reedereien,  die  einen  wichtigen
 Wirtschaftszweig  vertreten,  ist  die  Freie  und  Hansestadt
 Hamburg  aber  grundsätzlich  bereit,  am  Vollzug  der  vom
 Bundesrat  ausdrücklich  mit  der  Entschließung  in  Bun-
 desratsdrucksache  98/12  (Beschluss)  eingeforderten  ge-
 setzlichen  Neuregelung  mit  der  vorhandenen  waffen-
 rechtlichen  Kompetenz  mitzuwirken,  wenn  der  Bund
 sich  gehindert  sieht,  insoweit  eine  optimierte  und  wirt-
 schaftsfreundliche Verfahrensgestaltung zu wählen.

 Mit  der  Ergänzung  des  §  53  WaffG-E  wird  der  Waffenbe-
 hörde  eine  flexiblere  Vorgehensweise  ermöglicht,  wenn
 Unternehmen  ihren  Pflichten  nicht  fristgemäß  nachkom-
 men.

 In  Buchstabe  b  des  Beschlusses  wird  vorgeschlagen,  das
 in  der  Vorlage  vorgesehene,  vorgezogene  Inkrafttreten
 der  waffenrechtlichen  Änderungen  zu  streichen.  Ein  vor-
 gezogenes  Inkrafttreten  der  waffenrechtlichen  Änderun-
 gen  ergibt  keinen  Sinn,  da  die  waffenrechtliche  Erlaub-
 niserteilung  nach  §  28a  WaffG-E  erst  erfolgen  kann,
 wenn  die  gewerberechtliche  Erlaubnis  vorliegt.  Erst  die-
 se  gewerberechtliche  Erlaubnis  begründet  das  waffen-
 rechtlich erforderliche Bedürfnis.

 3.  Zum Gesetzentwurf allgemein

 In  den  Artikeln  1  und  2  ist  der  Begriff  „Zulassung“  durch
 den Begriff „Erlaubnis“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Sowohl  in  der  Gewerbeordnung  als  auch  im  Waffen-
 gesetz  ist  der  Begriff  „Erlaubnis“  die  übliche  Terminolo-
 gie  für  eine  besondere  Berechtigung.  Der  Begriff  „Er-

 laubnis“  gilt  hierbei  nicht  nur  für  natürliche  Personen,
 sondern  auch  für  Unternehmen  in  der  Form  einer  juristi-
 schen  Person.  Da  zumindest  einige  Bewachungsunter-
 nehmen  voraussichtlich  sowohl  nach  §  31  der  Gewerbe-
 ordnung  (Bewachung  auf  Seeschiffen)  als  auch  nach
 §  34a  der  Gewerbeordnung  (Bewachung  auf  Land)  tätig
 werden,  sollte  für  die  Bewachungsberechtigungen  ein-
 heitlich  der  Begriff  „Erlaubnis“  verwendet  werden.  Die
 einheitliche  Bezeichnung  in  den  §§  31,  34a  der  Gewerbe-
 ordnung  erleichtert  auch  die  Anwendung  der  anderen  an
 die  Erlaubnis  anknüpfenden  Vollzugsvorschriften  der
 Gewerbeordnung.

 4.  Zu  deutschen  Bewachungsunternehmen  auf  Seeschif-
 fen unter ausländischer Flagge

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  ob  auch  in  Fällen,  in  denen  Bewachungs-
 unternehmen  mit  Sitz  in  Deutschland  auf  Seeschiffen
 unter  ausländischer  Flagge  bewaffnete  Bewachungsauf-
 träge  wahrnehmen  wollen,  ein  gesetzgeberischer  Hand-
 lungsbedarf  besteht  bzw.  unter  welchen  Voraussetzungen
 in  diesen  Fällen  die  Erteilung  einer  waffenrechtlichen  Er-
 laubnis gerechtfertigt erscheint.

 B e g r ü n d u n g

 Die  vorgesehenen  Änderungen  des  Waffengesetzes  be-
 rühren  nicht  den  Umgang  mit  Schusswaffen  und  Muni-
 tion auf Seeschiffen unter ausländischer Flagge.

 Nach  hiesiger  Kenntnis  ist  damit  zu  rechnen,  dass  auch
 Bewachungsunternehmen  mit  Sitz  in  Deutschland,  die
 auf  Seeschiffen  unter  ausländischer  Flagge  bewaffnete
 Bewachungsaufträge  wahrnehmen,  vermehrt  waffen-
 rechtliche  Erlaubnisse  für  den  Erwerb  und  Besitz  von
 Schusswaffen  und  Munition  beantragen.  Dies  wird  u.  a.
 damit  begründet,  dass  deutsche  Bewachungsunterneh-
 men  den  berechtigten  Erwerb  und  Besitz  von  Waffen  in
 Deutschland  nachweisen  müssten,  wenn  sie  bewaffnete
 Bewachungsaufträge  auf  Seeschiffen  unter  ausländischer
 Flagge wahrnehmen wollen.
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Anlage 4
 Gegenäußerung  der Bundesregierung
 Die  Bundesregierung  nimmt  zu  den  Vorschlägen  des  Bun-
 desrates wie folgt Stellung:

 Zu Nummer 1

 Zu Artikel 1  Nummer 4  (§  31 Abs. 5 – neu – GewO)
 Nummer 6 Buchstabe b und c
 (§  144 Absatz 2 und 4 GewO)

 Artikel 1 ist wie folgt zu ändern:

 a)  In  Nummer  4  ist  dem  §  31  folgender  Absatz  5  anzufügen:

 „(5)  Das  Bundesamt  ist  für  die  Durchführung  von  §  31
 auch  hinsichtlich  ergänzender  Vorschriften  zuständig;  die
 allgemeine  Zuständigkeit  für  §§  14,  15  Absatz  1  bleibt
 unberührt.  Verwaltungsbehörde  im  Sinne  des  §  36  Absatz  1
 Nummer  1  des  Gesetzes  über  Ordnungswidrigkeiten  in
 der  jeweils  geltenden  Fassung  ist  für  Ordnungswidrigkei-
 ten  nach  §  144  Absatz  1  Nummer  2  und  3  und  Absatz  2
 Nummer  1,  soweit  es  sich  um  eine  Rechtsverordnung  auf
 Grund von §  31 handelt, das Bundesamt.“

 b)  Nummer 6 ist wie folgt zu ändern:

 aa)  In  Buchstabe  b  ist  in  der  Angabe  „In  Absatz  2  Num-
 mer  1“  bei  Nummer  1  folgende  Fußnote  auszubrin-
 gen:

 „*  zuletzt  geändert  durch  Artikel  3  Nummer  16  des
 Gesetzes  vom  15.  Dezember  2011  (BGBl.  I
 S.  2714).  Die  Fußnote  ist  dann  zu  beseitigen,
 wenn  die  anderweitigen  Änderungen  aus  dem
 Gesetzentwurf  zur  Änderung  der  Gewerbeord-
 nung  und  anderer  Gesetze  –  Bundesratsdruck-
 sache  472/12  –  beschlossen  und  berücksichtigt
 sind.

 bb)  Buchstabe c ist wie folgt zu fassen:

 ,In  Absatz  4  wird  die  Angabe  „Nr.  2“  durch  die  Wör-
 ter  „Nummer  2  und  4“  ersetzt  und  nach  den  Wörtern
 „fünftausend  Euro,  in  den  Fällen“  die  Wörter  „des
 Absatzes 1 Nummer 3 und“ eingefügt.‘

 Zu Buchstabe a

 Die  Bundesregierung  wird  das  Anliegen  des  Bundesrates  im
 weiteren  Gesetzgebungsverfahren  aufgreifen.  Die  vom  Bun-
 desrat  angeregte  Ergänzung  in  Absatz  5  Satz  1  –  neu  –  ist
 grundsätzlich  sinnvoll.  Das  Bundesamt  für  Wirtschaft  und
 Ausfuhrkontrolle  soll  nicht  nur  für  die  Durchführung  des  Zu-
 lassungsverfahrens,  sondern  auch  für  den  Vollzug  von  ergän-
 zenden  gewerberechtlichen  Vorschriften  zuständig  sein.  Aus
 Gründen  der  Rechtsklarheit  sollten  aber  diejenigen  gewerbe-
 rechtlichen  Vorschriften,  für  deren  Vollzug  das  Bundesamt
 im  Zusammenhang  mit  der  Durchführung  des  §  31  zuständig
 sein soll, explizit aufgeführt werden.

 Die  Bundesregierung  hält  die  vom  Bundesrat  angeregte  Er-
 gänzung  in  Absatz  5  Satz  2  –  neu  –  aus  Klarstellungsgründen
 für  grundsätzlich  sinnvoll.  Die  bußgeldrechtliche  Zuständig-
 keit  des  Bundesamtes  für  Wirtschaft  und  Ausfuhrkontrolle
 sollte  aus  systematischen  Gründen  jedoch  nicht  wie  vom

 Bundesrat  angeregt,  in  der  verwaltungsrechtlichen  Norm  des
 §  31  –  neu  –  geregelt  werden,  sondern  transparent  in  den
 Bußgeldvorschriften  selbst.  Die  Bundesregierung  schlägt
 daher vor, dem §  144 einen neuen Absatz 5 anzufügen:

 Artikel 1 Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

 „§  144 wird wie folgt geändert:

 …

 d)  Folgender Absatz 5 wird angefügt:

 „(5)  Verwaltungsbehörde  im  Sinne  des  §  36  Absatz  1
 Nummer  1  des  Gesetzes  über  Ordnungswidrigkeiten  ist
 in  den  Fällen  des  Absatzes  1  Nummer  2  und  3  und  des
 Absatzes  2  Nummer  1  in  Verbindung  mit  §  31  das  Bun-
 desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.“  “

 Zu Buchstabe b

 Die  Bundesregierung  schließt  sich  dem  Vorschlag  des  Bun-
 desrates  an.  Die  Bundesregierung  weist  darauf  hin,  dass  in
 der  im  Gesetzentwurf  vorgesehenen  Fassung  des  §  144  Ab-
 satz  2  der  Gewerbeordnung  Änderungen  aufgrund  des  der-
 zeit  beratenen  Entwurfs  eines  Gesetzes  zur  Änderung  der
 Gewerbeordnung  und  anderer  Gesetze  (Bundesratsdruck-
 sache  472/12)  erforderlich  werden,  sofern  dieses  Gesetz  vor
 dem  Gesetz  zur  Einführung  eines  Zulassungsverfahrens  für
 Bewachungsunternehmen auf Seeschiffen in Kraft tritt.

 Zu Nummer 2

 Zu Artikel 2  (Inhaltsübersicht, §  28a, §  48 Absatz 1
 Satz 2, §  53 Absatz 1 Nummer 4 WaffG)

 Artikel 3 Absatz 2  (Inkrafttreten)

 a)  Artikel 2 ist wie folgt zu fassen:

 ,Artikel 2

 Änderung des Waffengesetzes

 Das  Waffengesetz  vom  11.  Oktober  2002  (BGBl.  I
 S.  3970,  4592;  2003  I  S.  1957),  das  zuletzt  durch  Artikel  3
 Absatz  5  des  Gesetzes  vom  17.  Juli  2009  (BGBl.  I
 S.  2062) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  nach  der  Angabe  zu  §  28
 folgende Angabe eingefügt:

 „§  28a  Erwerb,  Besitz  und  Führen  von  Waffen  und
 Munition  durch  Bewachungsunternehmen
 und  ihr  Bewachungspersonal  zum  Schutz  von
 Seeschiffen, die die Bundesflagge führen“

 2.  Nach §  28 wird folgender §  28a eingefügt:

 „§  28a

 Erwerb, Besitz und Führen von Waffen
 und Munition durch Bewachungsunternehmen
 und ihr Bewachungspersonal zum Schutz von

 Seeschiffen, die die Bundesflagge führen

 (1)  Für  den  Erwerb,  Besitz  und  das  Führen  von
 Waffen  und  Munition  durch  Bewachungsunterneh-
 men  und  ihr  Bewachungspersonal  zum  Schutz  von
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Seeschiffen,  die  die  Bundesflagge  führen,  ist  §  28  ent-
 sprechend  anzuwenden.  Abweichend  von  §  28  Absatz  1
 wird  ein  Bedürfnis  für  Bewachungsaufträge  zum
 Schutz  von  Seeschiffen,  die  die  Bundesflagge  führen,
 bei  Bewachungsunternehmen  anerkannt,  die  eine  Zu-
 lassung*  für  die  Wahrnehmung  derartiger  Aufträge
 nach  §  31  der  Gewerbeordnung  besitzen.  Abwei-
 chend  von  §  28  Absatz  3  wird  die  Erlaubnis  mit  Auf-
 lagen erteilt, die die Unternehmen verpflichten,

 1.  als  Bewachungspersonal  nur  Personen  zu  beschäf-
 tigen,  welche  die  Voraussetzungen  nach  §  4  Ab-
 satz 1 Nummer 1 bis 3 erfüllen,

 2.  der  zuständigen  Behörde  die  eingesetzten  Perso-
 nen  in  einem  von  der  Behörde  bestimmten  Zeit-
 raum zu benennen und

 3.  auf  Verlangen  der  zuständigen  Behörde  Nach-
 weise  vorzulegen,  die  belegen,  dass  die  eingesetz-
 ten  Personen  die  Anforderungen  nach  §  4  Absatz  1
 Nummer 1 bis 3 erfüllen.

 (2)  Die  Erlaubnis  ist  auf  die  Dauer  der  Zulassung*
 nach  §  31  der  Gewerbeordnung  zu  befristen.  Sie  kann
 verlängert  werden.  Die  Verlängerung  der  Erlaubnis  ist
 insbesondere  zu  versagen,  wenn  die  Auflagen  nach
 Absatz  1  Satz  3  nicht  eingehalten  wurden.  Im  Übrigen
 gelten  die  allgemeinen  Bestimmungen  dieses  Geset-
 zes.  Die  Erlaubnis  schließt  die  Erlaubnis  zum  Verbrin-
 gen an Bord nach §  29 Absatz 1 ein.

 (3)  Die  zuständige  Behörde  kann  zur  Prüfung  der
 Zuverlässigkeit,  Eignung  und  Sachkunde  der  im  Be-
 wachungsunternehmen  verantwortlichen  Geschäfts-
 leitung  sowie  den  mit  der  Leitung  des  Betriebes  oder
 einer  Zweigniederlassung  beauftragten  Personen  und
 der  im  Zusammenhang  mit  der  Bewachungsaufgabe
 tätigen  Personen  auf  die  Erkenntnisse  und  Bewertun-
 gen  der  für  die  Zulassung*  nach  §  31  der  Gewerbeord-
 nung  zuständigen  Behörde  zurückgreifen.  Abwei-
 chend  von  §  7  Absatz  2  orientieren  sich  die
 Anforderungen  an  die  Sachkunde  an  den  auf  der
 Grundlage  von  §  31  Absatz  2  Nummer  3  der  Gewer-
 beordnung  festgelegten  besonderen  Anforderungen
 für  den  Einsatz  auf  Seeschiffen.  Die  zuständige  Be-
 hörde  und  die  für  das  gewerberechtliche  Verfahren
 zuständige  Behörde  sowie  die  Bundespolizei  dürfen
 einander  auch  ohne  Ersuchen  Informationen  ein-
 schließlich  personenbezogener  Daten  übermitteln,  so-
 weit  dies  für  die  waffenbehördlichen  Aufgaben  erfor-
 derlich  ist.  Die  Bundespolizei  ist  im  Rahmen  der
 Prüfung nach §  8 Nummer 2 zu beteiligen.

 (4)  Hat  das  Bewachungsunternehmen  seinen  Sitz
 im  Inland,  so  erfolgt  die  Erteilung  der  Erlaubnis  durch
 die  nach  §  48  Absatz  1  Satz  2  bestimmte  Behörde  im
 Benehmen  mit  der  für  die  gewerbliche  Hauptnieder-
 lassung zuständigen Behörde.“

 3.  Dem §  48 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

 „Abweichend  von  Satz  1  ist  für  die  Erteilung  von  Er-
 laubnissen  an  Bewachungsunternehmen  für  Bewa-
 chungsaufträge,  die  den  Schutz  von  Seeschiffen  be-
 treffen,  die  die  Bundesflagge  führen  (§  28a),  die  für
 das  Gebiet  der  Freien  und  Hansestadt  Hamburg  be-
 stimmte Waffenbehörde zuständig.“

 4.  In  §  53  Absatz  1  Nummer  4  wird  die  Angabe  „oder
 §  18  Abs.  2  Satz  2“  durch  die  Angabe  „§  18  Absatz  2
 Satz 2 oder §  28a Absatz 1 Satz 3“ ersetzt.“  ‘

 b)  Artikel 3 Absatz 2 ist zu streichen.

 Die  Bundesregierung  schließt  sich  dem  Vorschlag  des
 Bundesrates  in  der  Sache  –  vorbehaltlich  einer  redaktio-
 nellen  Überprüfung  –  an.  Sie  weist  in  diesem  Zusammen-
 hang  darauf  hin,  dass  die  Konzentration  der  Erlaubniser-
 teilung  bei  nur  einer  Behörde  und  deren  Zuständigkeit  für
 Antragsteller  aus  dem  In-  und  Ausland  einen  gleichen
 Standard  der  Erlaubnisse  für  beide  Gruppen  gewährleis-
 tet  und  so  insbesondere  auch  eine  Inländerdiskriminie-
 rung vermeidet.

 Zu Nummer 3

 Zum Gesetzentwurf allgemein

 In  den  Artikeln  1  und  2  ist  der  Begriff  „Zulassung“  durch  den
 Begriff „Erlaubnis“ zu ersetzen.

 Die  Bundesregierung  schließt  sich  dem  Vorschlag  des  Bun-
 desrates  nicht  an.  Die  Bundesregierung  hat  den  Begriff  „Zu-
 lassung“  bewusst  und  in  Abgrenzung  zu  anderen,  in  der  Ge-
 werbeordnung  geregelten  Erlaubnisverfahren  gewählt.  Das
 in  §  31  –  neu  –  der  Gewerbeordnung  geregelte  unterneh-
 mensbezogenen  Zulassungsverfahren  für  Bewachungsunter-
 nehmen  auf  Seeschiffen  weicht  erheblich  von  anderen  im
 Gewerberecht  geregelten  personenbezogenen  Erlaubnisver-
 fahren  ab.  Dieser  Unterschied  soll  durch  die  Verwendung
 des  Begriffs  „Zulassung“  in  Abgrenzung  von  dem  z.  B.  in
 §  34a  der  Gewerbeordnung  verwendeten  Begriff  „Erlaub-
 nis“ deutlich gemacht werden.

 Zu Nummer 4

 Zu  deutschen  Bewachungsunternehmen  auf  Seeschiffen
 unter ausländischer Flagge

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfahren
 zu  prüfen,  ob  auch  in  Fällen,  in  denen  Bewachungsunterneh-
 men  mit  Sitz  in  Deutschland  auf  Seeschiffen  unter  ausländi-
 scher  Flagge  bewaffnete  Bewachungsaufträge  wahrnehmen
 wollen,  ein  gesetzgeberischer  Handlungsbedarf  besteht  bzw.
 unter  welchen  Voraussetzungen  in  diesen  Fällen  die  Ertei-
 lung  einer  waffenrechtlichen  Erlaubnis  gerechtfertigt  er-
 scheint.

 Die  Bundesregierung  sieht  kein  Erfordernis  für  eine  ergän-
 zende  Regelung.  Der  vom  Bundesrat  angesprochene  Sach-
 verhalt  beinhaltet  ein  Tätigwerden  der  Unternehmen  in  Gel-
 tungsbereich  des  Rechts  eines  anderen  Staates.  Rechtliche
 Vorgaben  stünden  damit  in  einem  möglichen  Konflikt  zum
 Recht des entsprechenden Flaggenstaates. *  Gegebenenfalls erfolgt redaktionelle Anpassung gemäß Nummer 5.
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